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1 Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung  

Ergebnis der 
frühzeitigen Be-
teiligung  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen, die 
den Umweltbericht von galaplan decker betreffen: 

Landratsamt Waldshut ï Naturschutz ï gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024 

Es wird empfohlen, die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen als Festsetzungen in 
die Satzung mit aufzunehmen oder aber die Artenschutzrechtliche Einschätzung als Be-
standteil der Satzung in § 4 der Satzung mit aufzunehmen. 

Ą Die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen, die im rechtskräftigen BPlan von 2022 
noch nicht als Hinweise aufgeführt sind, wurden nun als Hinweise in die Satzung aufge-
nommen. Die Vorgaben, die bereits Bestandteil des BPlans aus 2022 sind (z. B. Beleuch-
tungsvorgaben bei den Fledermäusen), gelten weiterhin. 

Landratsamt Waldshut ï Forst (gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) und Regie-
rungspräsidium Freiburg ï Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsdirektion ï Schreiben 
vom 13.11.2024 

Die durch die Einhaltung des Waldabstands entstehende Waldumwandlungsfläche ist 
waldrechtlich zu bilanzieren und im zeichnerischen Teil nicht mehr als Waldfläche abzu-
bilden. 

Ą Eine waldrechtliche Bilanzierung ï unter Berücksichtigung der vorhandenen Restwald-
fläche ï inkl. Begründung und Alternativenprüfung wurde im Umweltbericht-Entwurf er-
gänzt. Die Restwaldfläche wird im zeichnerischen Teil nicht mehr als Waldfläche darge-
stellt. 

Es ist schlüssig darzulegen, dass geeignete Standorte außerhalb des Waldes bzw. Lö-
sungen ohne Waldinanspruchnahme im bestehenden Geltungsbereich der Veranstal-
tungsfläche nicht vorhanden bzw. realisierbar sind. 

Ą Für die Veranstaltungsfläche SO2 besteht kein weiterer Spielraum. Bereits bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans wurde die Fläche auf das notwendige Minimum reduziert, 
das für Festzelt und Infrastruktur erforderlich ist. Als Alternativstandorte wurden verschie-
dene Flächen geprüft und verworfen: 

­ Auf dem Brauereigelände nördlich der Landesstraße stehen keine geeigneten Flä-
chen zur Verfügung. Die Fläche zwischen Landesstraße und Hauptgebäude ist als 
Biotop ausgewiesen (Nr. 182153370922, Nasswiese südlich Brauerei Rothaus). 

­ Anfang bis Mitte 2025 wurde eine Fläche westlich von SO2 untersucht, jedoch aus 
Lärmschutzgründen verworfen. Zudem wären dort nach der Waldabstandsregelung 
wertvollere Waldflächen mit höherem Laubbaumanteil betroffen gewesen als am 
jetzigen Standort. 

­ Südlich grenzt das denkmalgeschützte Hüsli an.  

­ Östlich befinden sich Maßnahmenflächen mit erhaltenswerten Traufbäumen. 

­ Weitere Flächen auf dem Rothaus-Gelände scheiden aus, da sie nicht über die er-
forderlichen Parkmöglichkeiten verfügen, die am aktuellen Standort gegeben sind. 

Die Zäpflehütte soll räumlich mit dem Festzelt verbunden werden und ist Teil des Entwick-
lungskonzepts für den südlichen Teil des Brauereigeländes. Damit wird die Attraktivität 
des Standorts gesteigert, eine Verbindung von Brautradition und regionalen Veranstaltun-
gen gefördert und zugleich eine flexible Nutzung für Feste wie das Oktoberfest ermöglicht. 
Da keine geeignete Alternative in unmittelbarer Nähe besteht, wird am geplanten Standort 
festgehalten. 

Es ist ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung inkl. waldrechtlicher Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz zu erarbeiten. 

Ą Der Antrag auf Waldumwandlungserklärung nach § 10 LWaldG wird nach der Offen-
lage bzw. vor dem Satzungsbeschluss an die zuständige Forstbehörde versandt. Diese 
enthält dann auch eine abgestimmte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Im Umweltbericht sind die waldrechtlichen Belange bei Weiterverfolgung (Waldinan-
spruchnahme, Eingriffsminimierung, waldrechtlicher Ausgleich) in einem separaten Kapi-
tel vollumfänglich abzuhandeln. 
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Ą Im Offenlage-Entwurf des Umweltberichts wurde ein separates Kapitel mit den wald-
rechtlichen Belangen ergänzt. 

Regierungspräsidium Freiburg ï Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
ï Schreiben vom 22.11.2024 

Die Bodenfunktionsbewertung sollte vorzugsweise auf Grundlage der Bodenschätzungs-
daten auf ALK und ALB Basis (2010) und nicht auf Grundlage der BK50. 

Ą Die Bodenschätzungsdaten liegen galaplan decker nicht vor. Eine Bodenbewertung 
anhand der BK50 wird als ausreichend erachtet und bereits seit Jahren praktiziert. 

Erstellung Abfallverwertungskonzept und Abstimmung bodenschutzfachliche Vorgaben 
mit der Unteren Bodenschutzbehörde. 

Ą Die Hinweise wurden beim Schutzgut Boden aufgenommen. 

Aufnahme von geotechnischen Hinweisen. 

Ą Die Hinweise wurden beim Schutzgut Boden aufgenommen. 

TransnetBW GmbH ï Schreiben vom 14.11.2024 und PLEdoc GmbH ï Schreiben vom 
13.11.2024 

Im Umweltbericht-Vorentwurf sind noch keine Informationen zu Ausgleichsmaßnahmen 
enthalten, sodass eine Betroffenheit von Leitungen bzw. Versorgungseinrichtungen noch 
nicht abgeschätzt werden kann. 

Ą In diesem Offenlageentwurf des Umweltberichts wurden Informationen zu den erforder-
lichen Waldumwandlungsflächen sowie den entsprechenden externen Ausgleichsflächen 
bzw. -maßnahmen ergänzt. 

NABU Ortsgruppe Grafenhausen ï Stellungnahme vom 12.12.2024 

Die notwenige Rodung von 2.229 m² Waldfläche für die Aufstellung der Zäpflehütte auf 
400 m² steht in keiner Relation und muss ausgeglichen werden. 

Ą Wie der NABU richtigerweise anmerkt, ist die Rodung der Waldflächen aufgrund aktu-
eller Forstgesetze unumgänglich. Als Ausgleich werden Waldflächen in weitaus größerem 
Umfang in nur wenigen hundert Metern Entfernung aufgewertet: Es werden 12.700 m² 
nicht standortgerechte Fichtenbestände in naturnahe Tannen-Mischbestände umgebaut. 
Details sind dem Kapitel Schutzgut ĂTiere und Pflanzenñ zu entnehmen. 

Pflanzung von Gehölzen auf der ehemaligen Waldfläche zur L 170 hin, um Lebensräume 
für verschiedene Arten zu erhalten  

Ą Zur L 170 hin wird die Pflanzung einer 10 m breiten Feldhecke mit standortgerechten, 
in Grafenhausen heimischen, landschaftstypischen Gehölzarten vorgegeben. Zudem wird 
eine 2.073 m² große Grün- bzw. Maßnahmenfläche ausgewiesen, die als extensive Wie-
senfläche mit weiteren bis zu 20 % Gehölzpflanzungen anzulegen ist. 

Private Stellungnahme Person 2 ï Schreiben vom 11.12.2024 

Rodung von großen Waldflächen hat erhebliche Auswirkungen auf die Natur. 

Ą Die Rodung der Waldflächen stellt eine sogenannte Waldumwandlung dar. Solche 
Waldumwandlungen sind forstrechtlich auszugleichen, heißt es sind an anderer Stelle 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen (z. B. Waldumbaumaßnahmen) umzusetzen. Die 
Waldumbaumaßnahmen werden auf zwei gemeindeeigenen Maßnahmenflächen (Daniel-
weg und Hochtannenweg) wenige hundert Meter östlich der Eingriffsfläche auf dem Flur-
stück 670/1 der Gemarkung Grafenhausen umgesetzt. Dort werden 12.700 m² nicht stand-
ortgerechte Fichtenbestände in Tannen-Mischbestände umgebaut, was eine erhebliche 
Verbesserung hinsichtlich der Natur und der Tiere nach sich zieht. Die Flächen- und Maß-
nahmenwahl erfolgte in enger Abstimmung mit dem Kreisforstamt des LRA Waldshut un-
ter Einbeziehung standörtlicher, ökologischer und klimatischer Faktoren. Detaillierte Infor-
mationen sind dem Offenlageentwurf des Umweltberichts von galaplan decker zu entneh-
men. 

 

Die restlichen Stellungnahmen wurden im Zuge des Artenschutzberichts von galaplan de-
cker oder von anderen Fachplanungen abgearbeitet. 

 



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  1. Bebauungsplanänderung ĂRothaus - Hüsliñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Grafenhausen, Gemarkung Grafenhausen  
 

 3 

2 Ergebnis der Offenlage  

Ergebnis der Of-
fenlage  

Im Rahmen der Offenlage sind folgende Stellungnahmen eingegangen, die den Umwelt-
bericht von galaplan decker betreffen: 

Landratsamt Waldshut ï Naturschutz ï gemeinsames Schreiben vom 11.12.2025 

Es wird empfohlen, die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen als Festsetzungen in 
die Satzung mit aufzunehmen oder aber die Artenschutzrechtliche Einschätzung als Be-
standteil der Satzung in § 4 der Satzung mit aufzunehmen. 

Ą Dies wurde bereits berücksichtigt. Die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen, die 
im rechtskräftigen Bebauungsplan von 2022 noch nicht als Hinweise aufgeführt sind, wur-
den bereits als Hinweise in die Satzung aufgenommen. Die Vorgaben, die bereits Be-
standteil des Bebauungsplans aus 2022 sind (z. B. Beleuchtungsvorgaben bei den Fle-
dermäusen), gelten weiterhin. 

Eine Zuordnung der überschüssigen Ökopunkte für einen anderen Bauleitplan ist aus na-
turschutzrechtlicher Sicht ausschließlich für den über den notwendigen Waldausgleich 
hinausgehenden Teil der Waldumbaumaßnahme möglich. Die Bevorratung von Ökopunk-
ten ist gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 (BNatSchG) nur für Maßnahmen möglich, die ohne recht-
liche Verpflichtung durchgeführt wurden. Die Untere Naturschutzbehörde sieht in dem er-
forderlichen forstrechtlichen Ausgleich auf 9.454,5 m² Ausgleichsfläche eine rechtliche 
Verpflichtung. 

Ą Dies wird berücksichtigt. Die Ausgleichsfläche wird von den ursprünglich angedachten 
12.700 mĮ auf die f¿r die 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus ï H¿sliñ zwingend erfor-
derlichen 9.454,50 m² reduziert. Die Gemeinde verzichtet somit auf eine Bevorratung von 
Ausgleichsflächen bzw. Ökopunkten für anderweitige Bauleitplanverfahren. Mit den 
9.454,50 m² werden insgesamt 66.182 Ökopunkte generiert (vgl. Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanzierung von galaplan decker). Diese 66.182 Ökopunkte wird die Brauerei Rothaus von 
der Gemeinde erwerben. Ein entsprechender Vertrag zwischen der Brauerei Rothaus und 
der Gemeinde wird aufgesetzt und der Unteren Naturschutzbehörde noch vor dem Sat-
zungsbeschluss vorgelegt.  Somit gilt das Vorhaben sowohl forstrechtlich als auch natur-
schutzrechtlich als kompensiert.  

Es ist eine dauerhafte Unterhaltungspflicht der Ausgleichsmaßnahme festzusetzen. 

Ą Die dauerhafte Unterhaltungspflicht der Ausgleichsmaßnahme wurde in der Satzungs-
fassung des Umweltberichts ergänzt und im öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der 
Brauerei Rothaus und der Gemeinde Grafenhausen festgesetzt. 

Regierungspräsidium Freiburg ï Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsdirektion ï Schrei-
ben vom 11.12.2025 

Nach der Offenlage ist der Antrag auf Waldumwandlungserklärung gem. § 10 LWaldG mit 
den entsprechenden Anlagen an die Forstbehörde zu übermitteln. 

Ą Die Waldumwandlungserklärung gem. § 10 LWaldG wird den Forstbehörden noch 
¿bermittelt, sodass vor dem Satzungsbeschluss der 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus 
ï H¿sliñ eine Zustimmung seitens der Forstbehºrden vorliegt. Nach dem Satzungsbe-
schluss wird dann abschließend der Waldumwandlungsantrag gestellt. 

 

Die restlichen Stellungnahmen wurden im Zuge von anderen Fachplanungen abgearbeitet 
und betreffen weder den Umweltbericht noch das Artenschutz-Gutachten von galaplan 
decker. 

 

3 Ein leitung  

3.1 Anlass  und Plangebiet   

Planvorhaben  Die Holzhütte "Zäpflehütte" der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG wurde im Zuge der 
Erweiterungspläne des SC Freiburg Stadions abgebaut und erhält nun eine neue Heimat 
auf dem bestehenden Brauereigelände. Ziel dieser Verlegung ist die Integration der Hütte 
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in die vorhandene Veranstaltungsfläche, um das Angebot für Besucher und Gäste zu er-
weitern.  

Durch die Einbindung der "Zäpflehütte" in das Brauereigelände soll nicht nur die Attrakti-
vität des Standorts gesteigert werden, sondern auch eine besondere Verbindung zwi-
schen der traditionellen Braukultur und regionalen Veranstaltungen gefördert werden. Die 
Hütte wird Bestandteil des bestehenden Entwicklungskonzepts für den südlichen Teil des 
Brauereigeländes und dient als wertvolle Ergänzung für diverse temporäre Nutzungen. 
Dazu zählen insbesondere Events wie das Oktoberfest, für das auf der angrenzenden 
Fläche regelmäßig ein Festzelt errichtet wird.  

Der Bebauungsplan ĂRothaus - H¿sliñ trat am 16.04.2022 in Kraft. Um die Holzh¿tte 
ĂZªpfleh¿tteñ in das Festgelªnde zu intergieren, ist eine  nderung erforderlich. Die Be-
bauungsplanänderung kann auf eine Deckblattänderung beschränkt werden und soll an 
Stelle einer Waldfläche ein Sondergebiet mit einem Baufenster für die Veranstaltungshütte 
festsetzen.  

Der 1.  nderung des Bebauungsplanes ĂRothaus - H¿sliñ verfolgt folgende Ziele:  

Á Erweiterung des Entwicklungskonzepts des südlichen Brauereigeländes  
Á Integration der Holzhütte als Veranstaltungshütte zur Ergänzung der temporären flie-

genden Bauten  
Á Erhalt vorhandener Grünstrukturen in größtmöglichem Umfang  
Á Sicherung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung des Areals 

 
Plangebiet  

 

Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs  ĂRothaus - Hüsliñ (Quelle Luftbild: LUBW) 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen, Abstimmungsgrundlage, Methodik und 
Quellenverzeichnis  

  Ausführungen zu den rechtlichen Grundlagen, der Abstimmungsvorlage, zur Methodik 
und zum Quellenverzeichnis können bei Bedarf dem Anhang II entnommen werden.  

 

3.3 Ziele des Umweltschutzes  

 Die in den Fachgesetzen dargestellten Ziele des Umweltschutzes können bei Bedarf dem 
Anhang II entnommen werden. Hierbei werden jedoch nur die allgemeinen Ziele und for-
mulierten Grundsätze dargestellt.  

 

3.4 Ziele der Fachplanungen  

Landesentwick-
lungsplan  

Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) wird der Untersuchungsraum 
um Rothaus in die Raumkategorie ĂLªndlicher Raum im engeren Sinneñ eingestuft.  
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Landschafts -
plan  

Ein Landschaftsplan liegt derzeit für das Gemeindegebiet von Grafenhausen nicht vor. 
Im Zuge der Fortschreibung des FNP ist derzeit auch der Landschaftsplan in Bearbeitung. 

 

Regionalplan  Laut Regionalplan 2000 des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee befinden sich keine 
Ausschluss- oder Vorranggebiete im Plangebiet. Die Änderung des Bebauungsplans 
ĂRothaus - H¿sliñ steht dem Regionalplan somit nicht entgegen. 

 

 

 Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan 2000 des RV Hochrhein -Bodensee (Stand Juli 2024) und  
Lage des Plangebiets (rot)  

 

Flächen -            
nutzungsplan 
(FNP) 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Oberes 
Schl¿chttal stellt f¿r den Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂRothaus-H¿sliñ aus dem 
Jahr 2022 ¿berwiegend Sonderbauflªche ĂFreizeit und Tourismus mit Festplatz, Veran-
staltungs- und Parkplatzflªchen, Wohnmobilstellplatzñ sowie Waldflªchen dar. Bei der 
1. Änderung des Bebauungsplans handelt es sich um eine 400 m² große Erweiterung der 
Sondergebietsfläche für Veranstaltungszwecke und um eine Umwandlung der Waldflä-
che in eine private Grünfläche mit einer waldartigen Bepflanzung.  

In Absprache mit der Baurechtsbehörde des Landratsamts Waldshut wird auf eine FNP-
Änderung verzichtet. Hierbei handelt es sich um einen Sonderfall, da die Grünfläche auf 
Veranlassung der Höheren Naturschutzbehörde im Rahmen der Waldumwandlung nötig 
wird, dadurch aber in diesem Bereich keinerlei bauliche Anlagen o.ä. zugelassen werden.   

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem FNP; Lage Änderungsbereich rot  
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Rechtskräftiger 
Bebauungsplan  

F¿r den Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan ĂRothaus H¿sliñ, der am 16.04.2022 in 
Kraft getreten ist. Er setzt für den Großteil des Geltungsbereichs Sondergebiete für Ver-
anstaltungs- und Ausstellungsflächen, Parkplätze sowie Waldflächen und Grünflächen 
fest. Der Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung umfasst die nördlich gelegene 
festgesetzte Waldfläche sowie in Teilen die SO2 Fläche.  

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ĂRothaus - H¿sliñ von 2022 mit Markierung des  n-
derungsbereichs in rot  

 

Biotopverbund  Im Änderungsbereich befinden sich keine Biotopverbundflächen trockener, mittlerer oder 
feuchter Standorte. Die Schutzziele der Biotopverbunde (gemäß LUBW Ărªumlicher Aus-
tausch zwischen Lebensräumen, der nicht zwingend durch ein unmittelbares Nebenei-
nander gewährleistet sein muss und Austausch von Pflanzen- und Tierarten zwischen 
den einzelnen Teilflächen und damit Erhalt und Förderung der Biodiversität im betrach-
teten Raumñ) werden daher nicht beeinträchtigt.  

 

 

Abbildung 5: Plangebiet (rot) und umliegende Biotopverbunde (Quelle: LUBW)   
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Generalwild-
wegeplan BW  

Durch die Waldbereiche ca. 650 m nordöstlich des Plangebiets verläuft der Wiltierkorridor 
ĂMerzennest / Lenzkirch (Hochschwarzwald) - Steinachhalde - Buchenloh - SH 4-1 Hallau 
(CH)ñ. Er wird vom Vorhaben nicht tangiert, sodass Beeintrªchtigungen ausgeschlossen 
werden können. 

 

 

Abbildung 6: Plangebiet (rot) und naheliegender Wildtierkorridor (lila). Quelle: LUBW.  

 

3.4.1 Landwirtschaftliche Belange  

 Durch die Änderung des Bebauungsplans ĂRothaus - H¿sliñ werden keine landwirtschaft-
lichen Belange tangiert, da keine landwirtschaftlich genutzten Grünland- oder Ackerflä-
chen verloren gehen.  

 

3.4.2 Berücksichtigung bei der Aufstellung  

Vorbemerkung  Aus der nachfolgenden vorläufigen Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art 
und Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Ziele der Fachgesetze ohnehin einen bewertungsrelevanten Rahmen rein 
inhaltlicher Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen inhaltli-
chen Rahmen hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festsetzungen vor-
geben. So werden beispielsweise bestimmte schutzgutspezifische Raumeinheiten (z. B. 
Biotoptypen, Bodentypen etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben 
bewertet.  

Damit stellen die gesetzlichen und fachplanerischen Ziele innerhalb der Umweltprüfung 
den finalen Maßstab für die Frage dar, welchen Umweltauswirkungen aus ökologischer 
Sicht in die Abwägung eingestellt werden müssen.  

 

4 Beschreibung des Vorhabens  

4.1 1.  nderung des Bebauungsplans ĂRothaus - Hüsliñ 

Standort  Der Änderungsbereich befindet sich im Naturraum Hochschwarzwald (155) in der Groß-
landschaft Schwarzwald (15) auf einer Höhe von 981 m ü. NHN.  

Er liegt südöstlich des Rothaus-Brauerei-Geländes in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Heimatmuseum ĂH¿sliñ und den Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen der Staats-
brauerei Rothaus. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung grenzt an den Fest-
zeltplatz an und umfasst ein kleines Waldstück. Die genaue Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereichs ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
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Deckblatt  

 

 

 Abbildung 7: Deckblatt der 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus - H¿sliñ, Planstand 19.02.2026 (Quelle: 
fsp stadtplanung)  

 

4.2 Alternativen  

Alternativen   Für die Veranstaltungsfläche SO2 besteht kein weiterer Spielraum. Bereits bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans wurde die Fläche auf das notwendige Minimum reduziert, 
das für Festzelt und Infrastruktur erforderlich ist. 

Als Alternativstandorte wurden verschiedene Flächen geprüft und verworfen: 

­ Auf dem Brauereigelände nördlich der Landesstraße stehen keine geeigneten 
Flächen zur Verfügung. Die Fläche zwischen Landesstraße und Hauptgebäude 
ist als Biotop ausgewiesen (Nr. 182153370922, Nasswiese südlich Brauerei Rot-
haus). 

­ Anfang bis Mitte 2025 wurde eine Fläche westlich von SO2 untersucht, jedoch 
aus Lärmschutzgründen verworfen. Zudem wären dort nach der Waldabstands-
regelung wertvollere Waldflächen mit höherem Laubbaumanteil betroffen gewe-
sen als am jetzigen Standort. 

­ Südlich grenzt das denkmalgeschützte Hüsli an.  
­ Östlich befinden sich Maßnahmenflächen mit erhaltenswerten Traufbäumen. 
­ Weitere Flächen auf dem Rothaus-Gelände scheiden aus, da sie nicht über die 

erforderlichen Parkmöglichkeiten verfügen, die am aktuellen Standort gegeben 
sind. 

Die Zäpflehütte soll räumlich mit dem Festzelt verbunden werden und ist Teil des Ent-
wicklungskonzepts für den südlichen Teil des Brauereigeländes. Damit wird die Attrakti-
vität des Standorts gesteigert, eine Verbindung von Brautradition und regionalen Veran-
staltungen gefördert und zugleich eine flexible Nutzung für Feste wie das Oktoberfest 
ermöglicht. Da keine geeignetere Alternative in unmittelbarer Nähe besteht, wird am ge-
planten Standort festgehalten. 

 

4.3 Belastungsfaktoren  

4.3.1 Baubedingte Beeinträchtigungen  

Lärmemissionen  Die Zäpflehütte muss nicht neu gebaut werden, sie wird lediglich im SC Freiburg Stadion 
in ihre Einzelteile zerlegt und auf dem Brauereigelände wieder aufgebaut. 
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 Der Aufbau wird nur sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen. Zudem befinden sich keine 
Wohngebäude im näheren Umfeld. Die baubedingten Lärmemissionen durch den Einsatz 
entsprechender Baugeräte sind daher als unerheblich einzustufen. 

  

Schadstoff - 
emissionen  

 

Baubedingte Schadstoffemissionen entstehen durch den Einsatz der Baugeräte, aber 
auch durch entsprechende Staubemissionen bei den Bauarbeiten. Da diese Beeinträch-
tigungen nur in einem sehr kurzen Zeitraum zu erwarten sind, ergeben sich hier keine 
zusätzlichen erheblichen Belastungen. Schadstoffbelastungen durch Unfälle während 
der Bauarbeiten sind durch sachgemäßen und verantwortungsvollen Umgang sowie die 
Einhaltung der fachspezifischen Vorschriften zu vermeiden. 

Insgesamt wird hier davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung von Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen allenfalls ein geringes Risiko hinsichtlich der Freisetzung von Schad-
stoffen (z. B. Treib- und Schmierstoffe) während der Bauarbeiten besteht. 

  

BE-Flächen  Die BE-Flächen werden sich auf den bereits bestehenden Festplatz sowie die Waldflä-
chen angrenzend an die Zäpflehütte beschränken, die ohnehin aufgrund des erforderli-
chen Waldabstandes gerodet werden müssen. 

 

Landwirtschaft / 
Bewirtschaftung  

Östlich des Festplatzes ist eine landwirtschaftliche Grünfläche vorhanden. Während der 
Bauzeit ist zu gewährleisten, dass die Bewirtschaftung dieser Fläche nicht behindert wird. 
Im Übrigen sollte darauf geachtet werden, dass wegen eventuell entstehender Boden-
verdichtungen die umliegenden Wiesen nicht unnötig befahren oder anderweitig nachtei-
lig in Anspruch genommen werden.  

 

4.3.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächen -            
versiegelung  

Rechtskrªftiger Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ: 

Der rechtskrªftige Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ ¿berlagert die Abgrenzung der 
neuen Bebauungsplanänderung (3.474 m²) vollständig (vgl. Abbildung 4). 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind innerhalb des betroffenen Bereichs 3.438 m² 
Waldflächen (Pflanzbindung) und 36 m² Sondergebietsfläche ohne Baufenster ausgewie-
sen. 

Somit wäre derzeit keine  Versiegelung auf den betroffenen 3.474 m² zulässig. 

Pflanzgebote sind im rechtskräftigen Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ für den Ände-
rungsbereich nicht ausgewiesen. 

1. Bebauungsplanänderung ĂRothaus - Hüsliñ:  

Die Bruttobaufläche der 1. Bebauungsplanänderung beträgt 3.474 m². Da eine private 
Grünfläche mit einer Größe von 3.074 m² ausgewiesen wird, beträgt die Nettobaufläche 
lediglich 400 m². 

Innerhalb der 400 m² ist eine zulässige Grundfläche (GR) von 260 m² angegeben. Die 
GR darf durch Hof-, Wege und Stellplatzflächen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen 
bis zu einer GR von 324 m² überschritten werden. D.h. 324 m² dürfen überbaut und ver-
siegelt werden, die restlichen 76 m² sind ebenfalls als Grünland zu unterhalten und zu 
pflegen. 

Im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan erhöht sich die maximal zuläs-
sige Flächenversiegelung somit um 324 m². Dies ist auch die Bewertungsgrundlage 
für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierungen bei den Schutzgütern Tiere/Pflanzen und Bo-
den. 

Veränderungen gegenüber dem jetzigen Bestand im Gelände:  

Im Gelände ist der Änderungsbereich noch vollständig unversiegelt.  

Im Vergleich zum tatsächlichen Bestand im Gelände erhö ht sich die maximal zu-
lässige Flächenversiegelung somit ebenfalls um 324 m².  
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4.3.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Betriebsbe-
dingte Emissio-
nen 

Schall / Lärm / Schadstoffe 

Bei der Zªpfleh¿tte handelt es sich um einen ĂVeranstaltungsraumñ mit K¿che und Sani-
täranlage.  

Erhebliche Schadstoffemissionen werden von der zukünftigen Zäpflehütte nicht ausge-
hen. In Bezug auf den Gewerbelärm durch die Nutzung der Zäpflehütte wurde eine schall-
technische Untersuchung von der Fichtner Water & Transportation GmbH durchgeführt. 

Folgende Zusammenfassung ist dem Gutachten mit Stand Februar 2026 zu entnehmen: 

Á Durch die im Plangebiet künftig geplante Nutzung der Zäpflehütte sind keine rele-
vanten Änderungen für die Geräuschsituation bei seltenen Ereignissen wie dem Ok-
toberfest zu erwarten. 

Á Bei der regelmäßigen Nutzung der Zäpflehütte (Vermietungen für Gruppen bis 150 
Personen) sind keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in der Nachbar-
schaft zu erwarten.  

- Folge: Keine Lärmschutzfestsetzungen im Bebauungsplan erforderlich 

- Hinweis: Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft sind fol-
gende Vorgaben zu befolgen, die jedoch nicht über den Bebauungsplan zu re-
geln sind: 

- Die maximale Auslastung wird auf 150 Gäste begrenzt. 

- Die Fenster 1 und 2 an der Südwestfassade sind im Nachtzeitraum dauer-
haft geschlossen zu halten. 

- Die Türen 1 und 2 (Notausgänge) an der Nordwestfassade sind im Nacht-
zeitraum dauerhaft geschlossen zu halten und nur in Notfallsituationen zu 
öffnen.  

Unter Einhaltung dieser Vorgaben ist nicht von erheblichen betriebsbedingten Beein-
trächtigungen auszugehen. 

 

5 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter sowie 
der Umweltauswirkungen  

5.1 Artenschutz nach § 4 4 BNatSchG  

Vorbemerkung  Der Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ, der den Geltungsbereich der 1. Bebauungs-
planänderung überlagert, ist bereits im Jahr 2022 in Kraft getreten. Das Büro galaplan 
decker (ehemals Kunz GaLaPlan) hatte damals für diesen Bebauungsplan die Arten-
schutzrechtliche Prüfung erstellt. 

Die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stand 02.12.2021) können für die 
Artenschutzrechtliche Einschätzung der Bebauungsplanänderung herangezogen wer-
den. 

Für die nun anstehende 1. Bebauungsplanänderung muss ein Waldstück in Anspruch 
genommen werden. Aufgrund des Vorhandenseins von Strukturen, die von Reptilien po-
tenziell nutzbar sind, wurden noch einmal 3 methodische Reptilien-Nachkartierungen im 
Eingriffsbereich vorgenommen. 

Allerdings wurden keine Reptilien festgestellt. Eine potenzielle Betroffenheit ergibt sich 
lediglich für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Sonstige Säugetiere . 

Die folgenden Sachverhalte sind der artenschutzrechtlichen Einschätzung von galaplan 
decker vom 19.02.2026 entnommen und daher kursiv dargestellt. 

 
Vögel  Die Bäume im Plangebiet weisen keine für Vögel nutzbaren Höhlen auf. Sie stellen somit 

lediglich potenzielle Neststandorte dar. 
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In den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ĂRothaus - 
H¿sliñ konnten insgesamt elf ungefªhrdete Brutvogelarten festgestellt werden. Nester 
wurden nicht entdeckt. Auch bei der erneuten Begehung im Jahr 2024 konnten keine 
Nester ausfindig gemacht werden. 

Da aber eine Besiedlung der Bäume im Eingriffsjahr nicht vollständig ausgeschlossen 
werden kann, muss die Rodung der Bäume im Winter stattfinden, um das Tötungsverbot 
nicht zu verletzen.  

Ein essenzieller Verlust an Nahrungshabitaten entsteht durch das kleinflächige Bauvor-
haben nicht. Die umliegenden Wald- und Grünlandflächen können weiterhin uneinge-
schränkt genutzt werden. 

Bau- und betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 
Bauzeit wird sehr kurz sein. Zudem findet bereits jetzt eine Nutzung des Festplatzes statt. 

Im Zuge der Bebauungsplanänderung werden die Anlage einer 10 m breiten Feldhecke 
am Nordrand sowie die Anlage einer extensiven Wiesenfläche mit Gehölzbepflanzungen 
vorgegeben. Diese Maßnahmen kommen der Artengruppe Vögel zugute. 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG für die Artengruppe der Vögel nicht zu erwarten.  

 

Fledermäuse  Im Plangebiet kommen nachweislich Fledermäuse vor. Die Nachweise erfolgten in den 
Jahren 2019 und 2020 im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ĂRothaus - H¿sliñ. Die 
Hauptaktivität spielt sich aber in angrenzenden Bereichen ab. 

Die bestehenden alten Fichten weisen teilweise größere Rindenabplatzungen auf, die 
den Tieren als Tagesversteck dienen könnten. Zudem sind mehrere Holzbiegen vorhan-
den, in denen Überwinterungen stattfinden könnten. 

Die Rodung der Bäume muss im Winter stattfinden, um das Tötungsverbot nicht zu ver-
letzen. Der Abbau der Holzbiegen muss nach dem Winterschlaf (ab April) händisch und 
schonend erfolgen.  

Ein essenzieller Verlust an Nahrungshabitaten entsteht durch das kleinflächige Bauvor-
haben nicht. Die umliegenden Wald- und Grünlandflächen können weiterhin uneinge-
schränkt genutzt werden. 

Baubedingt können Störungen aufgrund der Bauarbeiten stattfinden. Daher sind auf-
grund der Lichtempfindlichkeit mancher Arten die Arbeiten nur tagsüber durchzuführen 
und nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle zu unterlassen. 

Betriebsbedingt sind durch die Errichtung der Zäpflehütte keine erheblichen Beeinträch-
tigungen zu erwarten. Die Lärm- und Schadstoffemissionen werden sich im Vergleich 
zum Ist-Zustand nicht nennenswert verändern, da bereits jetzt eine Nutzung des Fest-
platzes stattfindet. 

Störungen der Tiere während der nächtlichen Aktivitäten sind durch Einschränkungen der 
Beleuchtungen zu vermeiden.  

Als Ausgleich für den Verlust von potenziellen Quartieren sind fünf Fledermauskästen 
vorgezogen innerhalb des angrenzenden Waldgebiets anzubringen. Im Zuge der Bebau-
ungsplanänderung werden zudem die Anlage einer 10 m breiten Feldhecke am Nordrand 
sowie die Anlage einer extensiven Wiesenfläche mit Gehölzbepflanzungen vorgegeben. 
Diese Maßnahmen kommen der Artengruppe Fledermäuse zugute. 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG für die Artengruppe der Fledermäuse nicht zu 
erwarten.  

 

Sonstige Säuge-
tiere  

Eine Betroffenheit von streng geschützten Säugetierarten kann verbreitungs- und/oder 
habitatbedingt ausgeschlossen werden. 

Allerdings befinden sich zwei Säugetierbauten (vermutlich von Fuchs, Dachs oder Mar-
der) nördlich des neu ausgewiesenen Baufensters. Diese sind, falls möglich, unverändert 
zu erhalten. Sollten die Säugetierbauten aus unbedingt erforderlichen Gründen entfernt 
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werden müssen, sind sie vor Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Jäger zu verschließen. Dies sollte erst ab dem Frühherbst erfolgen, da zu diesem 
Zeitpunkt die Aufzucht der Jungen abgeschlossen und die Jungtiere ausreichend selbst-
ständig sind, um den Bau zu verlassen. Ein Verschluss ist erst zulässig, wenn die sich 
darin befindlichen Tiere die Bauten sicher verlassen haben. 

 

5.2 Schutzgebiete und geschützte Flächen  

Vorbemerkung  Im Plangebiet sind bis auf die Lage innerhalb des Naturparks ĂS¿dschwarzwaldñ keinerlei 
weitere Schutzgebiete oder geschützten Flächen vorhanden. 
 

 

 

 Abbildung 8: Lage des Änderungsbereichs  (rot) und umliegende Schutzgebiete . Die Überlagerung mit 
dem Naturpark ĂS¿dschwarzwaldñ ist aus ¦bersichtlichkeitsgr¿nden nicht dargestellt. (Quelle: LUBW)  

  

Naturpark  Der Planbereich ist durch den Naturpark ĂS¿dschwarzwaldñ (Schutzgebiets-Nr. 6) über-
lagert. Der Naturpark Südschwarzwald umfasst ein 394.000 Hektar großes Gebiet im äu-
ßersten Südwesten Deutschlands. Er reicht von Herbolzheim und Triberg im Norden bis 
nach Waldshut-Tiengen und Lörrach im Süden. Im Westen schließt er die Vorbergzone 
bis Freiburg und Emmendingen ein, nach Osten dehnt er sich bis Donaueschingen und 
Bad Dürrheim auf der Baar-Hochebene aus. 

 Auszug aus der Schutzgebietsverordnung:  

ü Zweck des Naturparks Südschwarzwald ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern insbesondere 1. die beson-
dere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als bedeut-
same Landschaft für Tourismus einschließlich des Sports zu fördern, 2. die charak-
teristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren Of-
fenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für eine viel-
fältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln, 3. eine 
möglichst naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, die Er-
richtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltverträglichen Erholungseinrichtun-
gen zu fördern und dabei dem Prinzip der Konzentration von Sommer- und Winternut-
zung zielgerecht zu folgen, Überlastungen zu vermeiden, sowie bereits überlastete 
beziehungsweise gestörte Bereiche durch geeignete Maßnahmen zu entlasten, 4. 
auf der Basis der natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität des Gebietes 
durch Aktivierung der vorhandenen Potentiale und durch positives Zusammenwirken 
verschiedener Bereiche, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale 
Wertschöpfung zu erhöhen, 5. die bäuerliche Landwirtschaft und die Forstwirtschaft 
in ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, 
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auch mit ihrer landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und die biologische Viel-
falt im Naturparkgebiet zu erhalten, zu berücksichtigen und fortzuentwickeln. 

ü Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie 
der städtebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.  

ü Maßnahmen nach Absatz 1 werden innerhalb des Naturparks insbesondere auf der 
Grundlage eines Naturparkplans festgelegt sowie ideell und finanziell gefördert. Der 
Naturparkplan wird in Abstimmung mit den beteiligten Behörden vom Träger des Na-
turparks, dem Verein »Naturpark Südschwarzwald e.V., aufgestellt. 

Gemäß § 4 Abs. 2 der Naturparkverordnung vom 08.03.2000 des Reg. Präs. Freiburg 
bedarf die ĂErrichtung von baulichen Anlagenñ einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils 
örtlichen Unteren Naturschutzbehörde. Einer gesonderten schriftlichen Erlaubnis bedarf 
das Bauvorhaben nach § 4 Abs. 4 nicht, sofern das Vorhaben nach anderen Vorschriften 
bereits eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde voraussetzt, die dann die 
schriftliche Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 ersetzt. 

Die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen sind im Rahmen des Bauantrags 
zu beantragen und werden entsprechend in die baurechtliche Genehmigung integriert. 

 

Biosphären -    
gebiete  

Der Eingriffsbereich befindet sich außerhalb von Biosphärengebieten. 

 

Natura 2000 
(FFH- und                   
Vogelschutz -           
gebiete ) 

Im Plangebiet befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. 

Teile des nächstgelegenen FFH-Gebiets ĂTªler von Schwarza, Mettma, Schl¿cht, Steinañ 
(Schutzgebiets-Nr. 8315341) liegen in knapp 500 m südöstlicher Entfernung zum Plan-
gebiet. Beeinträchtigungen der im Datenauswertebogen genannten Lebensraumtypen 
können aufgrund der Entfernung ausgeschlossen werden. Auch FFH-Arten sind durch 
das kleinflächige Bauvorhaben nicht betroffen. 

Das nächstgelegene VSG ĂS¿dschwarzwaldñ (Schutzgebiets-Nr. 8114441) liegt in ca. 
1,5 km südwestlicher Richtung. Aufgrund der Entfernung und aufgrund fehlender Nach-
weise von Arten des VSG im Plangebiet und im Umfeld können Beeinträchtigungen aus-
geschlossen werden. 

 

Naturschutz ge-
biet (NSG)  

Im Plangebiet sind keine Naturschutzgebiete (NSG) ausgewiesen. Das nächstgelegene 
NSG ĂSchl¿chtseeñ (Schutzgebiets-Nr. 3.032) befindet sich knapp 500 m südöstlich des 
Vorhabenbereiches. Das NSG ĂSchl¿chtseeñ beinhaltet den gleichnamigen Schl¿chtsee, 
einen seit über 150 Jahren gestauten Weiher sowie das an den See angrenzende Mosaik 
aus Flachmooren, Binsenweiden und Magerwiesen.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Besucher gezielt die Veranstaltungen in 
der Zäpflehütte besuchen und nicht gleichzeitig für Wanderungen oder zur Naherholung 
den Schlüchtsee aufsuchen. Betriebsbedingte Störwirkungen, die von Besuchern des 
Brauerei-Geländes ausgehen, dringen nicht oder kaum zum NSG vor. Es wird durch ei-
nige hundert Meter Wald vom Vorhabenbereich abgeschirmt. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung wird nicht gesehen 

 

Landschafts -
schutzgebiet 
(LSG) 

Im Plangebiet sind keine Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Teile des nächstgele-
genen LSG ĂHochschwarzwaldñ (Schutzgebiets-Nr. 3.37.010) beginnen etwa 250 m 
nordöstlich des Plangebiets. Beeinträchtigungen der Schutzziele können aufgrund der 
Distanz ausgeschlossen werden. 

 

Geschützte Bio-
topflächen  

Innerhalb des Plangebiets liegen keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG ge-
schützten Biotope.  

Die nächstgelegenen Offenlandbiotope ĂNasswiese südlich Brauerei Rothausñ (Biotop-
Nr. 182153370922) und ĂFlachland-Mªhwiese Ebersbach IIñ (Biotop-Nr. 382153370264) 
befinden sich nördlich des Kreisverkehrs bei der Brauerei bzw. auf der gegenüberliegen-
den Seite der L170 und werden vom Bauvorhaben nicht tangiert. 
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FFH-Mähwiesen  Das oben aufgeführte Offenlandbiotop ĂFlachland-Mªhwiese Ebersbach IIñ ist gleichzeitig 
auch FFH-Mähwiese (MW-Nr. 6510033746182594). In die Mähwiese wird nicht einge-
griffen. 

 

Naturdenkmal  Im Plangebiet befinden sich keine Naturdenkmäler. 

 

5.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

5.3.1 Bestands - und Planungsbewertung  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet für das Schutzgut Tiere umfasst das Plangebiet der 1. Bebau-
ungsplanänderung sowie die angrenzenden Bereiche. Für das Schutzgut Pflanzen ist le-
diglich das Plangebiet ohne angrenzende Bereiche relevant. 

 

Vorbemerkung  Da der Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung vollständig vom rechtskräftigen 
Bebauungsplan ĂRothaus - H¿sliñ ¿berlagert wird, ist keine Aufnahme der Biotoptypen im 
Gelände erforderlich. Es sind die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
gültig (in diesem Fall die Festsetzung als Waldfläche und ganz im Süden noch ein kleiner 
Zipfel Sondergebietsfläche). 

Die Überlagerung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan ist auch im nachfolgenden 
Plan entsprechend dargestellt. Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind derzeit keine 
besonderen oder vertiefenden Untersuchungen notwendig. 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Überlagerung mit  dem rechtskr äftigen  BPlan ĂRothaus - H¿sliñ (Quelle: galaplan decker ) 
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Vorbelastung  Vorbelastungen in Form von Versiegelungen bestehen derzeit noch nicht. Das Plangebiet 
ist vollständig unversiegelt. 

Von den angrenzenden Straßen, insbesondere der L 170, sowie dem angrenzenden 
Festplatz und der grundsätzlichen touristischen Nutzung auf dem Brauereigelände gehen 
Emissionen in Form von Lärm und Schadstoffen aus. 

 

Tabelle 1: Bestandsbewertung des Plangebiets der 1. BPlan -Änderung  ĂRothaus - Hüsliñ 

Biotoptyp Bestand Fläche in m² Ökopunkte je m² Ökopunkte gesamt

59.40 Wald (Nadelbaum-Bestand 

mit Laubbäumen im 

Unterwuchs) 3.438           18 61.884                   

33.41 Grünfläche SO2 (Fettwiese) 36               13 468                        

Summe 3.474           62.352                    

 

 
Prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Zäpflehütte, der damit erforderlichen Einhaltung des 30 m-Wald-
abstands sowie der Tatsache, dass die restlichen Waldflächen der betroffenen Waldinsel 
ebenfalls ihre Waldeigenschaft nach §§ 2 BWaldG/LWaldG verlieren, ergibt sich ein dau-
erhafter Verlust von 3.438 m² Waldfläche (s. rote und gelbe Schraffur in der Abbildung 9). 
Nähere Erläuterungen hierzu sind dem Unterkapitel 5.3.2 zu entnehmen 

Im betroffenen Waldstück kommen aber weder seltene Pflanzen- noch seltene Tierarten 
vor. 

 

Maßnahmen       
intern  

Die Pflanzbindung aus dem rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ für die be-
troffene Waldfläche wird mit der 1. Bebauungsplanänderung aufgehoben. 

Die anderen Festsetzungen aus dem Jahr 2022 sind für den Geltungsbereich der 1. Be-
bauungsplanänderung weiterhin gültig: 

ü Festsetzung einer definierten Grundfläche innerhalb des ausgewiesenen Bau-
fensters und Sicherstellung, dass ausreichend unversiegelte Freiflächen (Grün-
flächen) vorhanden sind. 

ü Nutzung der vorhandenen Wege und Bauflächen als BE-Flächen. 

ü Begrenzung der zusätzlichen Flächenversiegelung auf das unbedingt notwen-
dige Mindestmaß. 

Zudem werden folgende Maßnahmen festgelegt: 

ü Die Fläche F2 (private Gr¿nflªche mit der Zweckbestimmung ĂNaturnahe Gestal-
tungñ) ist als extensive Wiesenflªche anzulegen und zwei- bis dreimal im Jahr zu 
mähen. Das Mahdgut der Grünfläche ist abzuräumen. Bis zu 20 % der Grünflä-
che dürfen mit heimischen, landschaftstypischen Gehölzarten gemäß Pflanzliste 
bepflanzt werden. 

ü Auf der Fläche F3 ist eine zehn Meter breite Feldhecke zu pflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. Zulässig sind standortgerechte, in Grafenhausen hei-
mische, landschaftstypische Gehºlzarten gemªÇ Pflanzliste ĂFeldheckeñ. Damit 
sich eine artenreiche Krautschicht entwickeln kann, muss der Abstand zwischen 
Bäumen mind. 10 m betragen, der Abstand zwischen großen Sträuchern mind. 
2 m. Sträucher derselben Art können in kleinen Gruppen gepflanzt werden. Die 
durchschnittliche Gehölzdichte sollte ca. 0,4 Gehölze / m² betragen. Die Feldhe-
cke ist dauerhaft unter Einhaltung der Vorgaben des Merkblattes 1 ĂHecken-
pflegeñ des Fachdienstes Naturschutz der Landesanstalt f¿r Umweltschutz Ba-
den-Württemberg zu pflegen. Das Merkblatt ist dem Anhang I zu entnehmen. 
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Abbildung 10: Maßnahmenplan (Quelle: galaplan decker)  

 

Maßnahmen       
Artenschutz  

Im Hinblick auf den Artenschutz sind zudem folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen zu beachten (vgl. auch Artenschutzrechtliche Einschätzung von 
galaplan decker vom 19.02.2026): 

ü Die Rodung von Bäumen muss im Winter von Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar (außerhalb der Vogel-Brutperiode und außerhalb der Aktivitätszeit der Fle-
dermäuse) stattfinden. 

ü Der Abbau der Holzbiegen muss händisch und schonend außerhalb des Winter-
schlafs der Fledermäuse (d.h. von April bis Oktober) erfolgen. Werden darin Fle-
dermäuse gefunden, so ist der Abbau umgehend zu unterbrechen und eine Fle-
dermaus-Fachkraft zu kontaktieren (Fledermaus-Notfalltelefon der Arbeitsge-
meinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V.: 0179 4972 995). 

ü Die beide Säugetierbauten nördlich angrenzend an die neue Zäpflehütte sind, 
falls möglich, unverändert zu erhalten. 

ü Sollten die Säugetierbauten aus unbedingt erforderlichen Gründen entfernt wer-
den müssen, sind sie vor Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem zu-
ständigen Jäger zu verschließen. Dies sollte erst ab dem Frühherbst erfolgen, da 
zu diesem Zeitpunkt die Aufzucht der Jungen abgeschlossen und die Jungtiere 
ausreichend selbstständig sind, um den Bau zu verlassen. Ein Verschluss ist erst 
zulässig, wenn die sich darin befindlichen Tiere die Bauten sicher verlassen ha-
ben. 

ü In den angrenzenden Waldflächen sind vorgezogen fünf Fledermauskästen (er-
hältlich z.B. bei der Firma Schwegler) anzubringen. Eine Anbringung an beste-
henbleibenden Bäumen rund um das Festplatzgelände ist aufgrund der zeitwei-
len erheblichen Lärmemissionen nicht zulässig. Aufhängung, Kontrolle und Rei-
nigung der Kästen sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom Auftraggeber 
beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. Die Kästen müssen 
katzen- und mardersicher in einer Höhe von mindestens 4 m, an tagsüber zumin-
dest zeitweise besonnten Stellen, aufliegend, sodass sie im Wind nicht wackeln, 
angebracht werden. Es muss zudem auf einen hindernisfreien Zugang geachtet 
werden. Die Standorte sollten mit möglichst wenig Lichtverschmutzung behaftet 
sein. Der Mindestabstand der Kästen (auch zu bereits vorhandenen Kästen) 
sollte 10 m betragen. Die Kästen sind in unterschiedlicher Exposition aufzuhän-
gen. Grund dafür ist in erster Linie die Sonneneinstrahlung, welche zu unter-
schiedlichem Klima in den Kästen führt. Da Fledermäuse ihre Quartiere je nach 
Klimabedingungen wechseln, sollten sinnvollerweise Kästen in unterschiedlicher 
Exposition angeboten werden. 

 

Folgende Artenschutz-Vorgaben sind bereits im rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂRot-
haus ï H¿sliñ von 2022 aufgef¿hrt und gelten auch f¿r die 1.  nderung weiterhin: 

ü Die Durchführung der Bauarbeiten ist zum Schutz von Fledermäusen nur tags-
über zulässig. Das nächtliche Ausleuchten von Baustellen ist zu vermeiden.  
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ü Dauerbeleuchtungen, insbesondere in Richtung der Waldflächen, sind zu unter-
lassen.  

ü Nächtliche Beleuchtungen sind fledermausfreundlich zu gestalten (Anbringung 
der Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von ĂFleder-
mausleuchtenñ mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil; Die Leuchtkörper 
sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubrin-
gen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). 

 

 

Tabelle 2: Planungsbewertung des Plangebiets der 1. BPlan - nderung ĂRothaus - H¿sliñ 

Biotoptyp Planung Fläche in m² Ökopunkte je m² Ökopunkte gesamt

60.10 Überbaubare Fläche im SO 4 324 1 324

60.60 Nicht überbaubare Fläche im 

SO 4 (Gartenfläche)

76 6 456

33.41 Private Grünfläche (Fettwiese 

mit Gehölzen)

2.073 13 26.949

41.10 Pflanzgebot Feldhecke 1.001 14 14.014

Summe 3.474 41.743

Defizit Schutzgut Tiere/Pflanzen (Planung-Bestand) -20.609

Defizit Schutzgut Boden (vgl. Kapitel 5.4) -4.734

Gesamtes Defizit -25.343  

 
 
Bilanzierung / 
Ergebnis  

Wie der Bilanzierungstabelle 1 zu entnehmen ist, erreicht die Bestandsbewertung des 
Plangebiets 62.352 Ökopunkte. Trotz der Ausweisung von Grünflächen und Pflanzgebo-
ten innerhalb des Plangebiets kann lediglich ein Planwert von 41.743 Ökopunkten er-
reicht werden. Somit besteht beim Schutzgut Tiere und Pflanzen ein Ökopunktedefizit 
von 20.609 Ökopunkten. Hinzu kommt das Defizit, welches sich beim Schutzgut Boden 
ergibt, mit 4.734 Ökopunkten (Berechnung s. Kapitel 5.4). Das Gesamtdefizit von 
25.343 Ökopunkten kann nur durch externe Ausgleichsmaßnahmen kompensiert wer-
den. Diese werden im nachfolgenden Unterkapitel näher beschrieben. 

 

5.3.2 Waldrechtliche Belange (externe Ausgleichsmaßnahme)  

Betroffene Wald-
fläche  

Die Zäpflehütte inkl. Nebenanlagen wird in einer bestehenden Waldfläche im Sinne des 
§§ 2 BWaldG/LWaldG errichtet. Aufgrund der Einstufung als Wald wird im Zuge des Be-
bauungsplanverfahrens eine Waldumwandlung erforderlich.  

Durch direkte Überbauung müssen 364 m² Waldflächen im Nordosten des Flurstücks Nr. 
669/6 gerodet werden und gehen somit dauerhaft verloren 

Da es sich bei der Zäpflehütte um ein Gebäude handelt, in dem sich regelmäßig Men-
schen aufhalten werden, ist ein Mindestwaldabstand von 30 m (nach § 4 Abs. 3 LBO) 
einzuhalten. Da die Flächen im Umfeld des neuen Standorts der Zäpflehütte teilweise 
ebenfalls mit Wald bestockt sind, beinhaltet die 30 m-Waldabstandsfläche insgesamt 
2.229 m². 

Des Weiteren verlieren die restlichen Waldflächen der betroffenen Waldinsel (845 m²) 
ebenfalls ihre Waldeigenschaft nach §§ 2 BWaldG/LWaldG. 

Somit ergibt sich ein dauerhafter Verlust von insgesamt 3.438 m² Waldfläche. 

Die Fläche des dauerhaften Waldverlustes ist in den Abbildungen 9 und 10 dargestellt 
(rote und gelbe Schraffuren). 
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Begründung / Al-
ternativenprü-
fung  

 

Für die Veranstaltungsfläche SO2 besteht kein weiterer Spielraum. Bereits bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans wurde die Fläche auf das notwendige Minimum reduziert, 
das für Festzelt und Infrastruktur erforderlich ist. 

Als Alternativstandorte wurden verschiedene Flächen geprüft und verworfen: 

­ Auf dem Brauereigelände nördlich der Landesstraße stehen keine geeigneten 
Flächen zur Verfügung. Die Fläche zwischen Landesstraße und Hauptgebäude 
ist als Biotop ausgewiesen (Nr. 182153370922, Nasswiese südlich Brauerei Rot-
haus). 

­ Anfang bis Mitte 2025 wurde eine Fläche westlich von SO2 untersucht, jedoch 
aus Lärmschutzgründen verworfen. Zudem wären dort nach der Waldabstands-
regelung wertvollere Waldflächen mit höherem Laubbaumanteil betroffen gewe-
sen als am jetzigen Standort. 

­ Südlich grenzt das denkmalgeschützte Hüsli an.  

­ Östlich befinden sich Maßnahmenflächen mit erhaltenswerten Traufbäumen. 

­ Weitere Flächen auf dem Rothaus-Gelände scheiden aus, da sie nicht über die 
erforderlichen Parkmöglichkeiten verfügen, die am aktuellen Standort gegeben 
sind. 

Die Zäpflehütte soll räumlich mit dem Festzelt verbunden werden und ist Teil des Ent-
wicklungskonzepts für den südlichen Teil des Brauereigeländes. Damit wird die Attrakti-
vität des Standorts gesteigert, eine Verbindung von Brautradition und regionalen Veran-
staltungen gefördert und zugleich eine flexible Nutzung für Feste wie das Oktoberfest 
ermöglicht. Da keine geeignetere Alternative in unmittelbarer Nähe besteht, wird am ge-
planten Standort festgehalten. 

 

Eingriffsmini-
mierung  

Da die komplette Waldfläche rund um die Zäpflehütte entweder überbaut wird, aufgrund 
des gesetzlichen Mindestwaldabstands gerodet werden muss oder aufgrund der isolier-
ten und kleinflächigen verbleibenden Restffläche ihre Waldeigenschaft verliert, kann der 
Eingriff nicht minimiert werden. Die Waldfläche muss komplett in Anspruch genommen 
werden. 

 

Eingriffsbewer-
tung  

Bei der betroffenen Waldfläche handelt es sich um einen ca. 20-145 Jahre alten Fichten-
bestand. Vereinzelt sind im Unterwuchs auch Laubbäume wie Buche, Eberesche, Berg-
Ahorn und Stiel-Eiche anzutreffen. Der Waldboden ist überwiegend mit Etagenmoos, di-
versen Pilzen und Heidelbeere bewachsen. Zudem wurden (vor allem an lichteren Stel-
len) folgende Arten erfasst: Brombeere, Himbeere, Hain-Graiskraut, Schmalblättriges 
Weidenröschen, Drahtschmiele, Rotes Straußgras, Roter Holunder, Gewöhnlicher 
Wurmfarn, Lorbeerkirsche, Wald-Sauerklee, Gewöhnlicher Mauerlattich, Gewöhnlicher 
Hohlzahn, Habichtskraut.  

Totholz ist in Form einiger Baumstümpfe und in Form von stehendem Totholz vorhanden. 

Nach der Waldfunktionenkartierung erbringt die Waldfläche die besonderen Funktionen 
des Immissionsschutz- und teilweise des Erholungswaldes der Stufe 2. Waldbiotope 
nach BNatSchG, NatSchG und LWaldG sind nicht betroffen. Die Waldfläche liegt im Na-
turpark ĂS¿dschwarzwaldñ, weitere Schutzgebiete nach BNatSchG, LWaldG oder WHG 
liegen nicht vor.   

Aufgrund der Laubbaumarten im Unterwuchs erhält der Fichtenbestand eine Aufwertung 
von 4 Ökopunkten / m² Ą vom Durchschnittswert mit 14 Ökopunkten / m² auf einen über-
durchschnittlichen Wert von 18 Ökopunkten / m² (vgl. auch Tabelle 1). 
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Abbildung 11: Betroffener Fichtenbestand mit Laubbäumen im Unterwuchs (Foto: galaplan decker)  

 

   

Abbildung 12: Waldbodenflora der betroffenen Waldfläche (Fotos: galaplan decker)  

 

Externe Aus-
gleichsmaß-
nahme  

 

Zur Kompensation des Ökopunktedefizits und der Waldumwandlung sollen insgesamt 
9.454,50 m² nicht standortgerechte Fichtenbestände in Tannen-Mischbestände umge-
baut werden. Die beiden Maßnahmenflächen (Danielweg und Hochtannenweg) befinden 
sich wenige hundert Meter östlich der Eingriffsfläche auf dem Flurstück 670/1, Gemar-
kung Grafenhausen. Waldeigentümer und Bewirtschafter ist die Gemeinde Grafenhau-
sen. Die Flächen- und Maßnahmenwahl erfolgte in enger Abstimmung mit dem Kreis-
forstamt des LRA Waldshut unter Einbeziehung standörtlicher, ökologischer und klimati-
scher Faktoren. 
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Abbildung 13: Änderungsbereich ( rot ), Maßnahmenflächen Danielweg und Hochtannenweg  (gelb) auf dem Flurstück Nr.  670/1, 
Gemarkung Grafenhausen . Quelle  Luftbild : LUBW 2025. 

 

 Maßnahmenfläche Danielweg  (Größe: 2.354,50 m²) 

 Beschreibung Ausgangsbestand 

Die Fichten auf der Maßnahmenfläche Danielweg wurden bereits abgeräumt. Es handelt 
sich somit um eine Schlagflur. 

Ausgangbestände waren Fichten-Reinbestände mit Käfer- und Sturmschäden. 

Die Fläche wurde am 29.10.2024 von galaplan decker begangen. Dabei wurden folgende 
Arten der Kraut-, Strauch- und Baumschicht erfasst: 

 Vegetationsschicht  Arten  

Baumschicht Keine, da Fläche bereits abgeräumt. 

Vor der Abräumung: Fichte (Picea abies),                       
100 % Betockungsanteil  

Strauchschicht Naturverjüngung: Fichte (Picea abies) und 
Rotbuche (Fagus sylvatica), Vogelbeere (Sorbus 
aucuparia) 

Roter Holunder (Sambucus racemosa) 

Krautschicht Kriechender Günsel (Ajuga reptans) 
Roter Fingerhut (Digitalis purpurea) 
Echter Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) 
Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus) 
Sauerklee (Oxalis) 
Himbeere (Rubus idaeus) 
Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) 
Hain-Greiskraut (Senecio nemorensis) 
Aufrechter Ziest (Stachys recta) 
Huflattich (Tussilago farfara) 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 

 

 

Danielweg 

Hochtannenweg 

https://www.gaissmayer.de/web/shop/pflanzen-sortiment/stauden/stauden-von-p-bis-z/stachys-ziest/481/stachys-recta/3484/
https://www.gaissmayer.de/web/shop/pflanzen-sortiment/stauden/stauden-von-p-bis-z/stachys-ziest/481/stachys-recta/3484/
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Abbildung 14: Maßnahmenfläche Danielweg Schlagflurfläche) auf dem Flurstück 670/1 der Gemarkung Grafenhausen (Fotos: 
galaplan decker)  
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 Standortswald 

Im Rahmen der forstlichen Standortskartierung hat die Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) für die Maßnahmenfläche Danielweg fol-
gende Standortwälder der regional-zonalen Einheit Ă5/03 montanñ ausgewiesen: 

- ĂFichten-Tannenwaldñ 
- ĂTannen-Buchen-Bergahorn-Waldñ 
- ĂBergahorn-Tannen-Eschen-Waldñ 

Die Standortwälder wurde zur Bewertung und Maßnahmenkonzeption der Ausgleichsflä-
che hinzugezogen.  

  

 Bewertung Ausgangsbestand 

Da der Anteil nicht standortheimischer Baumarten (Fichte) auf der Maßnahmenfläche 
Danielweg bei beinahe 100 % Bestockungsanteil liegt, wird sie gemäß Ökokonto-Verord-
nung BW (Stand 2010) als naturferner Fichtenbestand (LUBW Biotoptyp Nr. 59.44) an-
gesprochen.   

Der Ausgangsbestand wird gemäß ÖK-VO 2010 mit dem Normalwert (14 Ökopunkte / 
m²) bewertet. 

 

 Maßnahmenfläche Ho chtann enweg (Größe: 7.100 m²) 

 Beschreibung Ausgangsbestand 

Die Fichten auf der Maßnahmenfläche Hochtannenweg wurden aufgrund von Käfer- und 
Sturmschäden bereits teilweise abgeräumt (Schlagflur). Teilweise stehen die Fichtenrein-
bestände noch. 

Die Fläche wurde am 29.10.2024 von galaplan decker begangen. Dabei wurden folgende 
Arten der Kraut-, Strauch- und Baumschicht erfasst: 

 Vegetationsschicht  Arten  

Baumschicht Fichte (Picea abies), 100 % Betockungsanteil  

Fläche ist bereits teilweise abgeräumt worden. 

Strauchschicht Naturverjüngung: Fichte (Picea abies), Rotbuche 
(Fagus sylvatica), Salweide (Salix caprea), 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelbeere 
(Sorbus aucuparia), Hasel (Corylus avellana) 

Krautschicht Wald-Frauenfarn (Athyrium filix-femina) 
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) 
Echter Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) 
Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) 
Schachtelhalm (Equisetum) 
Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum) 
Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus) 
Blutweiderich (Lythrum salicaria) 
Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis palustris) 
Sauerklee (Oxalis) 
Himbeere (Rubus idaeus) 
Brombeere (Rubus sectio rubus) 
Goldrute (Solidago) 
Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) 
Hain-Greiskraut (Senecio nemorensis) 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 
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Abbildung 15: Maßnahmenfläche Ho chtann enweg (teilweise Fichtenbestand, teilweise Schlagflurfläche) auf dem Flurstück 
670/1 der Gemarkung Grafenhausen (Fotos: galaplan decker)  

 

 Standortswald 

Im Rahmen der forstlichen Standortskartierung hat die Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) für die Maßnahmenfläche Hochtannenweg 
folgenden Standortwald der regional-zonalen Einheit Ă5/03 montanñ ausgewiesen: 

- ĂFichten-Tannenwaldñ 

Der Standortwald wurde zur Bewertung und Maßnahmenkonzeption der Ausgleichsflä-
che hinzugezogen.  

 

 Bewertung Ausgangsbestand 

Da der Anteil nicht standortheimischer Baumarten (Fichte) auf der Maßnahmenfläche 
Hochtannenweg bei beinahe 100 % Bestockungsanteil liegt, wird sie gemäß Ökokonto-
Verordnung BW (Stand 2010) als naturferner Fichtenbestand (LUBW Biotoptyp Nr. 
59.44) angesprochen.   

Der Ausgangsbestand wird gemäß ÖK-VO 2010 mit dem Normalwert (14 Ökopunkte / 
m²) bewertet. 

 

 Maßnahme n  

Der Zielzustand der waldbaulichen Aufwertungsmaßnahme ist die Herstellung eines Tan-
nen-Mischwaldes auf beiden Flächen. 

Die noch stehenden Fichten sind durch Einzelstammhiebe zu entnehmen. 
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Die Ziel-Artenzusammensetzung für die Ausgleichsfläche Danielweg ist folgende: Weiß-
tanne (Abies alba) 50 %, Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 39 %, Schwarzerle (Alnus 
glutinosa) 9 % und Kirsche (Prunus) 2 %. 

Die Ziel-Artenzusammensetzung für die Ausgleichsfläche Hochtannenweg ist folgende: 
Weißtanne (Abies alba) 60 %, Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 30 %, Stiel-Eiche 
(Quercus robur) 10 %. 

Die genannten Baumartenanteile sind so mit dem Revierförster Herrn Hugel abgestimmt. 

Im Zuge der Jungbestandspflege sind die neu gepflanzten Bäume von konkurrierender 
Naturverjüngung und Begleitvegetation freizustellen.   

 

 Im Zuge der waldbaulichen Umsetzung der Maßnahmen sind folgende Vorgaben einzu-
halten:  

ü Mit den Umbaumaßnahmen und den damit einhergehenden Pflanzungen ist in-
nerhalb von 2 Jahren nach Abschluss des Bauvorhabens zu beginnen.  

Hinweis: Nach Auskunft des Kreisfortamtes ist die Umsetzung der Maßnahmen 
im Frühjahr 2026 geplant. 

ü Die Umsetzung ist durch das Kreisforstamt fachlich zu begutachten. 

 

Für alle Hiebsmaßnahmen gilt: 
 

ü Die Entnahme der Bäume erfolgt horst- bis truppweise als Auflichtungshieb oder 
in Einzelstammentnahme. Altbäume sind als Überhälter zu schonen.  

ü Ast- und Kronenmaterial, Totholz, sturmgeschädigten Altbäumen, Biotopbäume 
(insb. mit Höhlen, Kavitäten, Rindenabplatzern) sowie Hoch- und Wurzelstubben 
verbleiben auf der Fläche.  

ü Keine Befahrung abseits der vorhandenen Erschließungssysteme, keine Ein-
griffe in den Mineralboden.  

 

Für alle Pflanzmaßnahmen gilt:  
 

ü Die Sämlinge müssen ZüF-zertifiziert sein, aus überprüfbarer forstlicher Herkunft 
stammen und eine Mindestwuchshöhe von 50 cm aufweisen.  

ü Der Pflanzabstand ist so zu wählen, dass Verjüngungspflege in den Zwischen-
räumen möglich ist. 

ü Die Setzlinge sind mit biologisch abbaubaren Wuchshüllen zu schützen.  

 

Umzusetzende Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen: 
 

ü Kultursicherungsmaßnahmen: Nachpflanzungen bei Abgang, Freischneiden der 
Setzlinge in Brombeer- Dominanzbeständen, ggfls. Weitere  

ü Entnahme von nicht standortgerechten, gesellschaftsfremden und nicht lebens-
raumtypischer Baumarten und invasiven Arten 

ü Mischwuchsregulierung, Jungbestandspflege 

 

Grundsätzlich ist die Waldbau-Richtlinie ĂWaldentwicklungstypen im Klimawandel - WET 
2024 - Neue Wege in der Waldbewirtschaftungñ (Hrsg. MLR 2024) zu ber¿cksichtigen 
(Link s. Anhang). 

 

 Bewertung Zielzustand beider Flächen  

Im Zielzustand entspricht die MaÇnahmenflªche dem Biotoptyp 57.30 ĂTannenwaldñ und 
wird gemäß ÖK-VO 2010 mit dem Planwert 21 Ökopunkten / m² bewertet.  

Gemäß der Waldbau-Richtlinie ĂWaldentwicklungstypen im Klimawandel - WET 2024 - 
Neue Wege in der Waldbewirtschaftungñ (Hrsg. MLR 2024) wird ein Fichten-Mischwald 
mit hoher Risikoeinstufung in einen Tannen-Mischwald mit geringer Risikoeinstufung 
umgebaut. 
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 Naturschutzrechtliche Bilanzierung  

Insgesamt werden die Maßnahmenflächen durch die Umbaumaßnahmen um 7 Öko-
punkte / m² aufgewertet. Auf 9.454,50 m² Maßnahmenfläche ergibt sich somit eine Auf-
wertung von 66.182 Ökopunkten: 

 
Tabelle 3: Durch Waldumbaumaßnahmen generierte Ökopunkte  

Flst.Nr. / 

Gemarkung

Biotoptyp 

Bestand

ÖP 

Bestand 

Biotoptyp 

Planwert 

ÖP 

Planwert 

generierte 

ÖP / m²

Fläche 

in m²

generierte 

ÖP gesamt

670/1,

Gem. Grafenhausen

59.44 

Fichtenbestand

14 57.30 

Tannenwald

21 7 9.454,50 66.182

 

 
Mit den 66.182 Ökopunkten kann das Ökopunktedefizit bei den Schutzgütern Tiere und 
Pflanzen sowie Boden vollständig kompensiert werden.  

 

 
Forstrechtliche Bilanzierung  

Wie oben bereits ausgeführt, handelt es sich bei der von der Waldumwandlung betroffe-
nen Waldfläche auf Flst. 669/6 um einen 20-145 Jahre alten Fichtenbestand. 

Tabelle 4: Wertefaktoren für die Herleitung des Ausgleichsbedarfs  

Bestandestyp Alter Ausgleichsfaktor

Nadelbaumbestände (Ndh > 80 %) 25-80 1,25

Nadelbaumbestände (Ndh > 80 %) > 80 1,5  

Bei der betroffenen Waldfläche von insgesamt 3.438 m² lassen sich ca. die Hälfte dem 
Alter 25-80 und die andere Hälfte dem Alter > 80 zuordnen. Somit ergibt sich eine Aus-
gleichsfläche von 4.727,25 m². 

Da ein Waldumbau im Gegensatz zu einer Neuaufforstung nur mit dem Faktor 0,5 ange-
rechnet werden darf, ergibt sich eine Ausgleichsfläche von 9.454,50 m². Dies wird mit 
den beiden Flächen Danielweg und Hochtannenweg abgedeckt.  

Aus forstrechtlicher Sicht ist die Waldumwandlung somit vollständig kompensiert. 

 

 Öffentlich -rechtlicher Vertrag  

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme wird über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
zwischen der Gemeinde Grafenhausen und der Rothaus AG gesichert.  

 

 Unterhaltungszeitraum / Forsteinrichtung  

Nach § 15 Abs. 4 BNatSchG sind Kompensationsmaßnahmen in dem jeweils erforderli-
chen Zeitraum zu unterhalten (Abgänge sind zu ersetzen) und rechtlich zu sichern. Da 
der Wald dauerhaft entfernt wird, besteht eine dauerhafte Unterhaltungspflicht der Aus-
gleichsmaßnahme.  

Aufgrund der langen Wirkdauer des naturschutzrechtlichen Ausgleiches sind die Aus-
gleichsflächen in der kommenden Forsteinrichtung des Gemeindewaldes Grafenhausen 
mit entsprechendem Verweis auf den öffentlich-rechtlichen Vertrag zu dokumentieren.  

 

 Der Antrag auf Umwandlungserklärung nach § 10 Landeswaldgesetz (LWaldG) 
wurde  vor dem Satzungsbeschluss der Bebauungsplanänderung bei der zuständi-
gen Forstbehörde eingereicht .  

Die Waldumwandlung gem. §§ 9 - 11 LWaldG wird nach dem Satzungsbeschluss 
der Bebauungsplanänderung bei der zuständigen Forstbehörde beantragt.  
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5.4 Schutzgut Boden  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet. Auswirkungen über das 
Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden. 

 

Methodik  Die Bestandserfassung der im Plangebiet vorhandenen natürlichen Böden erfolgt in An-
lehnung an das Bodenschutzgesetz auf der Grundlage der Methodik von Heft 23 zur Be-
wertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit.  

 Zur Berücksichtigung der Einzelfunktionen für das Schutzgut Boden sind gemäß dem  
§ 2 (2) Nr. 1 a.) bis c.) des Bundesbodenschutzgesetzes folgende Funktionen zu unter-
suchen:  

ü die natürliche Bodenfruchtbarkeit, 

ü die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

ü die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe, 

ü die Funktion als Sonderstandort für naturnahe Vegetation. 

 

Geologie                         
& Böden  

Als geologische Einheit ist im Plangebiet gemäß der Geologischen Karte 1:50 000 des 
Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ĂSchluchsee-Granitñ (Kartie-
reinheit 402, Legende GSS) angegeben. 

 

 

 

Abbildung 16: Geologische Einheiten in und um das Plangebiet ( gelb ) (Quelle: LGRB)  

 

 Als bodenkundliche Einheit ist im Plangebiet gemäß der Bodenkarte 1:50 000 des LGRB 
ĂBraunerde, Pelosol-Braunerde und Pseudogley-Braunerde aus Fließerden, z.T. 
Schwemm- und Hochflutlehmñ (Kartiereinheit a32, Legende B2) angegeben. 

Bei diesem Bodentyp handelt es sich um eine weit verbreitete Kartiereinheit im Granitge-
biet des Südschwarzwaldes.  



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  1. Bebauungsplanänderung ĂRothaus - Hüsliñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Grafenhausen, Gemarkung Grafenhausen  
 

 27 

 

 

 

Abbildung 17: Bodentypen in und um das Plangebiet ( gelb)  (Quelle: LGRB)  

 

Bewertung der 
Bodenfunktio-
nen 

Die Bodenfunktionen für die Braunerde werden wie folgt beurteilt: 

 

 Derzeit besteht das Plangebiet aus 3.438 m² Waldfläche und 36 m² Grünlandfläche (im 
SO2). 

Bei der Waldfläche sind die Bodenfunktionen mit dem Wert 2.00 zu bewerten, bei der 
Grünlandfläche mit dem Wert 1.83. Da unklar ist, wie viel Boden der Waldfläche und wie 
viel Boden der Grünlandfläche versiegelt wird, wird die Ermittlung des Kompensations-
bedarfs für das Schutzgut Boden (vgl. Tabelle 3) vereinfacht und grundsätzlich der hö-
here Wert von 2.0 angenommen. 
 

Empfindlichkeit  Eine grundsätzlich mittlere bis hohe Empfindlichkeit der Böden besteht gegenüber Flä-
chenversiegelungen. Mittlere Empfindlichkeiten bestehen gegenüber Geländemodellie-
rungen mit Abgrabungen und Aufschüttungen. 

 

Archäologische 
Denkmalpflege  

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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Altlasten  Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten bekannt. Aufgrund 
der geographischen Lage im Schwarzwald können Belastungen des Bodens mit Arsen 
und Schwermetallen aber nicht ausgeschlossen werden. Im Baugenehmigungsverfahren 
kann eine Analyse nach VwV Boden gefordert werden. Überschüssiger Boden ist ideal-
erweise vor Ort wiederzuverwenden. 

 

Bergbau  Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterla-
gen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen 
(bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 

 

Geotop e Im Änderungsbereich befinden sich keine Geotope. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Zäpflehütte inkl. Nebenanlagen werden 324 m² zusätzlich ver-
siegelt. Auf diesen 324 m² wird von einem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen 
ausgegangen. Zudem werden die vorhandenen Waldflächen umgewandelt und in Zu-
kunft als Grünland genutzt. Der Boden unter Wald ist ein besserer Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf als der Boden unter landwirtschaftlicher Nutzung. Dies hat ein weiteres 
Ökopunktedefizit zur Folge. 

 

Maßnahmen  Die Festsetzungen des rechtskrªftigen Bebauungsplans ĂRothaus - Hüsliñ aus dem Jahr 
2022 sind für den Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung weiterhin gültig: 

ü Reduzierung der Flächenversiegelung auf die unbedingt erforderlichen Flächen. 

ü Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich von Fußwegen, Stell-
plätzen und sonstigen Aufenthaltsflächen im Freien. 

ü Vermeidung von Schadstoffeinträgen während der Bauarbeiten. 

ü Fachgerechte Lagerung und Wiederverwendung des Oberbodens nach den Vor-
schriften der DIN 19731. 

 

Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 
22.11.2024 ist zudem folgendes zu beachten: 

ü Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) geforderten Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögli-
che Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen 
im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

ü Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, 
welche konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind. 

ü Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Ausstrichbereich der Gesteine des kristallinen Grundgebirges. 

ü Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

Zudem sind folgende Bestimmungen zu beachten: 

Allgemeine Bestimmungen 

ü Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
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Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

ü Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

ü Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

ü Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

ü Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

ü Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

ü Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

ü Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unver-
meidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelas-
tung (< 4 N/cm) befahren werden.  

ü Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen 
sind. Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen 
sind bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern. 

ü Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und ein-
gebaut wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. 
Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B, Recycling-Bauschutt), 
sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entspre-
chender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Misch-
probe) ist zu führen und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Wasser- 
und Bodenschutz - zu übermitteln. Untersuchungen für Bodenmaterial, welches 
aus dem Plangebiet stammt, sind nicht erforderlich.  

ü Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die 
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhal-
ten. Sofern das Bodenmaterial nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bo-
denschicht dient, sind die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die 
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der 
aktuell gültigen, gesetzlichen Regelungen einzuhalten. 

ü Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn 
der Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehö-
renden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten 
sind zu dokumentieren und dem Landratsamt - Amt für Wasser- und Boden-
schutz - mitzuteilen. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

ü Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

ü Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

ü Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 
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ü Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

Neue abfallrechtliche Regelungen 

ü Zum 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die sämtliche bis-
herigen länderspezifischen Regelungen außer Kraft setzten. Es handelt sich um 
die Mantelverordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverord-
nung EBV (ersetzt den RC-Erlass), zur Neufassung der Bundesbodenschutz- 
und Altlastenverordnung (ersetzt die VwV Boden) und zur Änderung der Depo-
nieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung. Die EBV enthält bundesein-
heitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den Umgang mit mineralischen 
Ersatzbaustoffen (z.B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruchabfällen, Bodenaus-
hub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) und ersetzt den bisher in 
Baden-Württemberg geltenden Erlass des Umweltministeriums Baden-Württem-
berg ĂVorlªufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom 
13.4.2004ñ (RC-Erlass). Neben den Materialwerten für verschiedene Ersatzbau-
stoffe werden auch für deren Verwertung zulässige Einbauweisen dargestellt. Bei 
Bodenmaterial wird unterschieden zwischen Bodenmaterial/Baggergut mit Ò 10 
Vol.-% und Bodenmaterial/ Baggergut Ò 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% mineralischer 
Fremdbestandteile. In der EBV werden die mineralischen Ersatzbaustoffe in Ma-
terialklassen (z.B. BM-0, BM-F1, RC1) eingestuft.  

 
 
Tabelle 5: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden  
 

 Bewertungsklasse 
für Bodenfunktio-
nen 

Wertstufe  
Gesamt- 
bewertung 

Ökopunkte /m² 
(Wert * 4) 

Kompensationsbedarf 

 

Braunerde                          
(unter Wald) 

3,0 und 1,0 4,0 / 2 = 
2,00 

8,00 Durch die zusätzliche Fächen-
siegelung: 

324 m² * 8 = 2.592 ÖP 

Braunerde                          
(unter Wald) 

Braunerde                          
(unter landwirt-
schaftlicher Nut-
zung) 

3,0 und 1,0 

 

2,0, 2,0 und 1,5 

4,0 / 2 = 
2,00 

5,5 / 3 = 
1,83 

8,00 

 

7,32 

(Differenz = 
0,68) 

Durch die Umwandlung von 
Wald in Grünland: 

3.150 m² * 0,68 = 2.142 ÖP 

 

    Gesamtdefizit: 

4.734 ÖP 

 
 
Ausgleich  / Er-
gebnis  

Pro m² Versiegelung derzeit unversiegelter Fläche entsteht ein Kompensationsbedarf von 
8 Ökopunkten (vgl. Tabelle 5). Im Plangebiet wird im Vergleich zum rechtskräftigen Be-
bauungsplan von einer zusätzlichen Überbauung bzw. Versiegelung von 324 m² derzeit 
unversiegelter Wald- bzw. Grünfläche ausgegangen. Dies entspricht einem Defizit von 
2.592 Ökopunkten. 

Pro m² Umwandlung von Wald- in Grünlandfläche entsteht ein Kompensationsbedarf von 
0,68 Ökopunkten Ą Differenz zwischen Braunerde unter Wald und Braunerde unter land-
wirtschaftlicher Nutzung (vgl. Tabelle 5). Im Plangebiet wird im Vergleich zum rechtskräf-
tigen Bebauungsplan von einer Umwandlung von 3.150 m² Waldfläche in Grünlandfläche 
ausgegangen. Dies entspricht einem Defizit von 2.142 Ökopunkten. 

Ausgleichsmaßnahmen z. B. in Form von Entsiegelung überbauter Flächen oder Exten-
sivierung von landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen stehen nach derzeitigem 
Kenntnisstand innerhalb des Untersuchungsgebiets nicht zur Verfügung. 

Zur Kompensation (Ersatzmaßnahme) des Ökopunktedefizits erfolgt eine Überkompen-
sation des Schutzgutes Tiere und Pflanzen durch Waldaufwertungsmaßnahmen. Diese 
Überkompensation kann für das Schutzgut Boden herangezogen werden. 
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5.5 Schutzgut Wasser  

5.5.1 Oberflächengewässer  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden.  

 

Bestand  / Bewer-
tung  

Im Plangebiet oder angrenzend sind weder Still- noch Fließgewässer vorhanden.  

Auch Überflutungsflächen sind nicht ausgewiesen. 

Eine weitere Betrachtung des Schutzgutes Oberflächengewässer ist nicht erforderlich. 

 

 

Abbildung 18: Änderungsbereich (rot) , ĂBleisbachñ im Westen  sowie Bach ĂTiefmattñ im S¿dosten 
(dunkel blau)  (Quelle: LUBW)   

 

5.5.2 Grundwasser  

Untersuchungs -
gebiet  

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus können ausgeschlossen werden.  

 

Bestand /  
Bewertung  

Im Plangebiet befinden sich keine Wasser- 
oder Quellenschutzgebiete. Das Wasser-
schutzgebiet ĂWSG Brandiseckquellen 1-3ñ 
(WSG-NR. 337.353) beginnt knapp 900 m 
südwestlich des Plangebiets. Das Wasser-
schutzgebiet ĂWSG Ebersbachquellen (Braue-
rei Rothaus)ñ liegt knapp 1 km nördlich des 
Plangebiets. 

Aufgrund der hohen Entfernungen sind keine 
vorhabenbedingten Beeinträchtigungen für die 
Wasserschutzgebiete zu erwarten. 

Gemäß der Hydrogeologischen Karte (HK50) 
des LGRB befindet sich das Plangebiet in der 
Hydrogeologischen Einheit der ĂVariszischen 
Plutoneñ, welche generell als Grundwasserge-
ringleiter gelten. Die Grundwasserneubildung 
wird aufgrund der hohen Niederschläge in 
Grafenhausen (1.322 mm / Jahr) als hoch ein-

Abbildung 19: Plangebiet (rot) und Wasser-
schutzgebiete in der Umgebung. Quelle: LUBW.  
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gestuft. Dies bestätigen auch die Angaben des Geoportals der Bundesanstalt für Gewäs-
serkunde (BfG): Hier ist eine mittlere jährliche Grundwasserneubildung von 363 mm an-
gegeben. 

 

Vorbelastung  Vorbelastungen sind im Änderungsbereich nicht vorhanden, da er derzeit noch vollstän-
dig unversiegelt ist. 

 

Bedeutung  In Bezug auf den Grundwasserhaushalt besitzt das Plangebiet insgesamt eine mittlere 
Bedeutung. Die Grundwasserneubildungsrate ist zwar hoch, der Änderungsbereich be-
findet sich aber nicht in einem WSG. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen  

Durch die 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus - Hüsliñ erhºht sich im Vergleich zum 
rechtskräftigen Bebauungsplan die maximal versiegelbare Fläche um 324 m². Somit er-
geben sich Verschlechterungen in Bezug auf die Versickerung und die Grundwasserneu-
bildung. 

Auch die Umwandlung von Wald in Grünland wirkt sich negativ auf die Bodenfunktion 
ĂAusgleichskºrper im Wasserkreislaufñ aus, da Boden unter Wald aufgrund des vielen 
organischen Materials, der Streuauflage und des geringeren Oberflächenabflusses einen 
besseren Wasserrückhalt hat und Wasser effektiver filtert als ein Grünlandboden. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Bzgl. der Versickerung wird das Konzept des alten BPlans ĂRothaus - H¿sliñ aus dem 
Jahr 2022 übernommen (Versickerung über die belebte Bodenschicht).  

Auch die anderen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans sind für den Gel-
tungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung weiterhin gültig: 

ü Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich von Fußwegen, Stell-
plätzen und sonstigen Aufenthaltsflächen im Freien. 

ü Vermeidung von Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bauarbeiten (z. B. Treib- und Schmierstoffe).  

 

Ergebnis  Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwassers werden durch die 1. Be-
bauungsplanänderung nicht gesehen, sofern eine Versickerung des Niederschlagswas-
sers gewährleistet wird. 

 

5.6 Schutzgut Klima / Luft  

Untersuchungs -
gebiet  

Für die Darstellung und Beurteilung des Schutzgutes Klima / Luft werden das Plangebiet 
und seine weitere Umgebung betrachtet. 

 

Bestand  Regionales Klima 

Topografisch liegt Grafenhausen auf einem Hochplateau des südlichen Hochschwarz-
waldes, der sogenannten ĂGrafenhausener Platteñ.  

Der Ort weist ein gemäßigt warmes und mildes Klima auf. Die Jahresmitteltemperatur 
beträgt ca. 8,4 °C, die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge ca. 1.322 mm. Es 
fallen das ganze Jahr über deutliche Niederschläge. Die Niederschlagsmengen sind 
selbst im trockensten Monat Februar noch hoch. 

Grafenhausen ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und gilt gemäß dem Klimaatlas Ba-
den-Württemberg als gut durchlüftet. Es gibt nur wenige Tage mit hoher Wärmebelas-
tung. 

 Kleinklima 

Das Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von 981 m ü. NHN. Es besteht überwiegend 
aus Waldflächen, die eine hohe kleinklimatische Funktion erfüllen. 
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Vorbelastungen durch Überhitzungserscheinungen sind nicht vorhanden, da der Ände-
rungsbereich derzeit noch unversiegelt ist. 

  

Bewertung / 
prognostizierte 
Auswirkungen  

Auf den 324 m² zusätzlich versiegelten Flächen kommt es zukünftig zu Überhitzungser-
scheinungen. Insgesamt müssen 3.438 m² Waldflächen gerodet werden, was sich nega-
tiv auf das Kleinklima auswirkt. Da die Waldflächen aber nicht als Klimaschutzwald aus-
gewiesen sind und sich im nahen Umfeld viele weitere und auch deutlich großflächigere 
Waldflächen befinden, wird insgesamt keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes erwartet. 

 

Maßnahmen  3.150 m² des 3.474 m² großen Änderungsbereichs bleiben auch zukünftig unversiegelt 
und werden als Grün- bzw. Maßnahmenfläche oder als Pflanzgebot für eine Feldhecke 
ausgewiesen. Diese Ausweisungen kommen dem Schutzgut Klima / Luft zugute und mi-
nimieren die Beeinträchtigungen des Schutzgutes auf ein verträgliches Maß. 

 

5.7 Schutzgut Erholung / Landschaftsbild  

Untersuchungs -
gebiet  

Für die Darstellung und Beurteilung des Landschaftsbilds und der Erholung werden das 
Plangebiet und seine weitere Umgebung betrachtet. 

 

Bestand  Landschaftsraum (übergeordnete Ebene) 

Der Landschaftsraum, in dem der Änderungsbereich liegt, befindet sich gemäß des Lan-
desentwicklungsplans (LEP) aus dem Jahr 2002 am Rande der als überregional bedeut-
sam ausgewiesenen Landschaftsräume. 

Da die neue Zäpflehütte aber in einem bereits festgesetzten Sondergebiet, direkt angren-
zend an einen Parkplatz und einen Festplatz errichtet werden soll, steht das Bauvorhaben 
den Zielen des LEP nicht entgegen. Das bestehende Sondergebiet ist nicht als überregi-
onal bedeutsamer Landschaftsraum einzustufen. 

 

 

 

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan 2002, Karte 4: Überregional bedeutsame 
naturnahe Landschaftsräume, Lage Plangebiet (gelber Punkt)  



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  1. Bebauungsplanänderung ĂRothaus - Hüsliñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Grafenhausen, Gemarkung Grafenhausen  
 

 34 

 Grafenhausen und Plangebiet (untergeordnete Ebene) 

Grafenhausen ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Aufgrund dessen, der vielen Attrak-
tionen (Staatsbrauerei, Rothaus, Heimatmuseum Hüsli, Naturerlebnispfad Schlühüwana-
park, Skulpturenpark, Schlüchstee) und der bei gutem Wetter vorhandenen Alpensicht ist 
die Gemeinde Ausflugsziel von vielen Erholungssuchenden und Naturliebhabern. 

Das Plangebiet der 1.  nderung des Bebauungsplans ĂRothaus - H¿sliñ befindet sich 
südöstlich des Rothaus-Brauerei-Geländes in unmittelbarer Nachbarschaft zum Heimat-
museum ĂH¿sliñ und den Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen der Staatsbrauerei 
Rothaus. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung grenzt an den Festzeltplatz 
an und umfasst ein kleines Waldstück.  

 

Vorbelastung   Im Änderungsbereich sind derzeit noch keine Vorbelastungen in Form von Versiegelun-
gen vorhanden. Allerdings bestehen Vorbelastungen durch die bereits bestehenden an-
grenzenden Nutzungen (Festplatz, Heimatmuseum Hüsli usw.) sowie die angrenzenden 
Straßen, von denen Lärm- und Schadstoffemissionen ausgehen. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen  

Im Zuge der Errichtung der Zäpflehütte gehen Waldflächen in einem Umfang von 
3.438 m² verloren (durch die Zäpflehütte selbst, durch den erforderlichen Waldabstand 
und durch den Verlust der Waldeigenschaft der Waldinsel-Restfläche). Das Waldstück ist 
zwar ganz im Westen als Erholungswald der Stufe 2 und somit als ĂWald mit relativ groÇer 
Bedeutung f¿r die Erholungñ ausgewiesen, allerdings befinden sich im Waldstück keine 
Erholungseinrichtungen wie Wege, Sitzbänke, Sportgeräte etc. Es handelt sich um einen 
von Nadelbäumen (vorwiegend Fichten) aufgebauten Bestand, der auch für das Land-
schaftsbild nicht von besonderer Bedeutung ist. 

Das für die Erholung relevantere Waldstück weiter südwestlich, durch welches auch zwei 
Spazierwege führen, erfährt durch die 1. Bebauungsplanänderung keine Beeinträchtigun-
gen. 

 

 

Abbildung 21: Änderungsbereich (rot) und Erholungswald (grün) . Quelle: Geoportal Baden -Württem-
berg, abgerufen im September 2025.  

 

Maßnahmen  3.150 m² des 3.474 m² großen Änderungsbereichs bleiben auch zukünftig unversiegelt 
und werden als Grün- bzw. Maßnahmenfläche oder als Pflanzgebot für eine Feldhecke 
ausgewiesen. Diese Ausweisungen kommen dem Schutzgut Erholung / Landschaftsbild 
zugute und minimieren die Beeinträchtigungen des Schutzgutes auf ein verträgliches 
Maß. 
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Zudem wird sich auch der Ausgleich für die benötigte Waldumwandlung positiv auf das 
Landschaftsbild auswirken, da Monokulturen (Fichtenbestände) in naturnahe Tannen-
mischwälder umgebaut und somit ökologisch aufgewertet werden. 

 

5.8 Schutzgut Mensc h 

Bestand / Bewer-
tung  

Beeinträchtigungen der Menschlichen Gesundheit entstehen in der Regel durch Lärm- 
und Schadstoffemissionen.  

Erhebliche Schadstoffemissionen werden von der zukünftigen Zäpflehütte nicht ausge-
hen. In Bezug auf den Gewerbelärm durch die Nutzung der Zäpflehütte wurde eine schall-
technische Untersuchung von der Fichtner Water & Transportation GmbH durchgeführt. 

Folgende Zusammenfassung ist dem Gutachten mit Stand Februar 2026 zu entnehmen: 

Á Durch die im Plangebiet künftig geplante Nutzung der Zäpflehütte sind keine rele-
vanten Änderungen für die Geräuschsituation bei seltenen Ereignissen wie dem Ok-
toberfest zu erwarten. 

Á Bei der regelmäßigen Nutzung der Zäpflehütte (Vermietungen für Gruppen bis 150 
Personen) sind keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in der Nachbar-
schaft zu erwarten.  

- Folge: Keine Lärmschutzfestsetzungen im Bebauungsplan erforderlich 

- Hinweis: Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft sind fol-
gende Vorgaben zu befolgen, die jedoch nicht über den Bebauungsplan zu re-
geln sind: 

- Die maximale Auslastung wird auf 150 Gäste begrenzt. 

- Die Fenster 1 und 2 an der Südwestfassade sind im Nachtzeitraum dauer-
haft geschlossen zu halten. 

- Die Türen 1 und 2 (Notausgänge) an der Nordwestfassade sind im Nacht-
zeitraum dauerhaft geschlossen zu halten und nur in Notfallsituationen zu 
öffnen.  

Unter Einhaltung dieser Vorgaben ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Mensch auszugehen. 

 

5.9 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

Bestand / Bewer-
tung  

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale, denkmalge-
schützten Gebäude oder sonstige Kulturdenkmale oder Sachgüter vorhanden, sodass 
auf eine weitere Darstellung verzichtet werden kann. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 

5.10 Schutzgut Fläche  

Vorbemerkung  Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-



galaplan decker  Umweltbericht ï Satzungsfassung 
Am Schlipf 6  1. Bebauungsplanänderung ĂRothaus - Hüsliñ 
79674 Todtnauberg   Gemeinde Grafenhausen, Gemarkung Grafenhausen  
 

 36 

dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen.  

 Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in 
der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Bedeutung, 
städtebaulicher 
Ansatz  

Das Baufenster wurde so klein wie möglich gewählt, um die Eingriffe in Grenzen zu hal-
ten. Die Zäpflehütte wird auf 260 m² errichtet, 64 m² stehen für Nebenanlagen wie We-
geflächen zur Verfügung.  

Die Erschließung ist bereits im Rahmen des Festplatzes gebaut worden. Es sind daher 
keine neuen Erschließungsflächen erforderlich. 

Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen auf 324 m². Der 
Geltungsbereich befindet sich vollständig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans 
ĂRothaus - H¿sliñ. F¿r das kleine Bauvorhaben werden somit keine Flªchen im AuÇenbe-
reich in Anspruch genommen. 

Waldflächen werden zwar umgenutzt, allerdings zu einem sehr großen Teil nicht in be-
baute Flächen, sondern in Grünland- und Gehölzflächen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche werden nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht gesehen. 

 

5.11 Biologische Vielfalt  

Bestand / Bewer-
tung  

Angesichts der Strukturarmut im Änderungsbereich (Wald) ist die Biologische Vielfalt im 
Plangebiet gering. 

Seltene Pflanzenarten konnten bei den Vegetationsaufnahmen nicht festgestellt werden 
(weder im Jahr 2019/2020 noch im Jahr 2024). Ein Vorkommen von seltenen Tierarten 
ist nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht bekannt. 

 

5.12 Natürliche Ressourcen  

 Die primären Ziele des Schutzgutes natürliche Ressourcen sind die Reduktion des Ab-
fallaufkommens und die Ressourcenschonung. 

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der Bauleitplanung das Ziel verfolgt werden, die 
Menge von überschüssigem Bodenaushub auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren. 
Für die Errichtung der Zäpflehütte fällt nach derzeitigem Kenntnisstand kaum Bodenaus-
hub an.  

Von der Bebauungsplanänderung sind 3.438 m² Waldflächen betroffen. Dabei handelt es 
sich allerdings nicht um besonders hochwertige Waldflächen, die für die Holzproduktion 
von großer Bedeutung sind. Die Brauerei ist noch im Besitz einiger weiterer Waldflächen.  

Durch die Errichtung der Zäpflehütte auf einer Fläche, die bereits vollständig durch den 
rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂRothaus - H¿sliñ überlagert ist und durch die bereits vor-
handene Erschließung ergibt sich kein großer zusätzlicher Flächenverbrauch, der zu ei-
nem erheblich ansteigenden Rohstoff- und Energiebedarf und zu erheblichen Umweltbe-
lastungen in Form von Emissionen von Schadstoffen und Treibhausgasen führt. 

Für das Schutzgut Natürliche Ressourcen besteht keine erhebliche Betroffenheit. 

 

5.13 Unfälle oder Katastrophen  

Hochwasser  

 

Ausgewiesene Überschwemmungsflächen oder Flächen der Hochwassergefahrenkarte 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen 
werden. 
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Schwermetallbe-
lastung/ Altlas-
tenfläche  

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Hinweise auf Schwermetallbelastungen oder Alt-
lastenflächen vor.  

 

Störfallbetriebe  Im Plangebiet sollen keine Störfallbetriebe errichtet werden. 

Allgemein gelten in Deutschland die Vorschriften der 12. Verordnung zum Bundes-Im-
missionsschutzgesetz - Störfallverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
März 2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt durch Artikel 58 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S.626) geändert worden ist. 

 

Unfälle  Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zur Vermeidung von Unfällen muss ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden. Bei Einhaltung der Vorschriften 
sind Gefährdungen nicht zu erwarten. Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgen diesbe-
züglich keine vertiefenden Untersuchungen. 

 

5.14 Energienutzung  

Windkraft -          
anlagen  

Als Parameter für die Eignung eines Standortes für Windkraftanlagen wird gemäß dem 
Windatlas Baden-Württemberg die mittlere gekappte Windleistungsdichte in einer Höhe 
von 160 m über Grund (Nabenhöhe Windkraftanlage) herangezogen. 

Als geeignet gelten Standorte mit einer mittleren gekappten Windleistungsdichte von 
mind. 215 W/m². 

Das Plangebiet weist eine mittlere gekappte Windleistungsdichte von ca. 226,24 W/m² 
auf, weshalb der Standort grundsätzlich für Windkraftanlagen geeignet wäre. Eine Eig-
nung kann aber aufgrund der Lage in einem bestehenden Sondergebiet mit Festplatz und 
Parkplatz ausgeschlossen werden. 

Geeignete Windpotenzialflächen befinden sich in den in der Umgebung vorhandenen 
Waldflächen. 

 

 

Abbildung 22: Plangebiet (rot) und Windpotenzialflächen  in der Umgebung (Quelle: LUBW)  

 

Solaranlagen  Die Globalstrahlung bzw. die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung beträgt laut Klassifi-
zierung der LUBW in Grafenhausen ca. 1.128 kWh/m² und wird somit als mittel bis hoch 
eingestuft. Der Standort ist somit grundsätzlich für Solaranlagen geeignet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rfallverordnung
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5.15 Darstellung von umweltbezogenen Plänen  

Vorbemerkung  Derzeit liegen für das Plangebiet über den bereits herangezogenen Grundlagen (Land-
schaftsrahmenplan, Regionalplan, Umweltbericht + artenschutzrechtliche Prüfung des 
rechtskrªftigen BPlans ĂRothaus - H¿sliñ von Kunz GaLaPlan aus dem Jahr 2021) keine 
umweltbezogenen Pläne vor, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen wä-
ren.  
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5.16 Wechselwirkungen  

Vorbemerkung Im Rahmen der vertiefenden Umweltprüfung werden die Wechselwirkungen zwischen gruppierten Schutzgütern gegenübergestellt. 
 

 Mensch  Tiere/ Pflanzen, Biologi-
sche Vielfalt  

Boden, Wasser, Luft  
als abiotische Faktoren  

Fläche  Landschaft, Klima, Natür-
liche Ressourcen  

Kultur und Sach-
güter  

Unfälle / Katastrophen  Emissionen/ Energie-
nutzung/ Abfall  

Mensch   Struktur und Ausprägung 
des Wohnumfeldes und 
des Erholungsraumes 

Nutzung/ Notwendigkeit der 
abiotischen Faktoren-
gruppe zum Überleben 

Nutzung und Ver-
brauch der Fläche, 

Prägung durch Nutzung 
Ressourcen, Steuerung 
Luftqualität/ Mikroklima. 
Beeinflussung Wohnumfel-
des und des Wohlbefindens 

Bestandteile der 
Siedlungshistorie 
und -entwicklung.  

negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die 
menschliche Gesundheit 

Negative Wirkung auf 
das Schutzgut Mensch 
und die menschliche 
Gesundheit 

Tiere/ Pflanzen, 
Biologische 
Vielfalt  

Störungen und Verdrängen 
von Arten, Trittbelastung 
und Eutrophierung, Arten-
verschiebung 

 Standortfaktor für Pflanzen/ 
Tiere und Lebensmedium  

Nutzung, Revierbil-
dung, Ausprägung 
Pflanzengesell-
schaften 

Luftqualität, Standortfaktor, 
Prägung der Landschaft, 
weitestgehend nachhaltige 
Nutzung der Ressourcen 

Lebensraum für an-
gepasste Arten 

negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die 
menschliche Gesundheit 

keine, Lebewesen wer-
den als Teil des Ökosys-
tems betrachtet 

Boden, Wasser, 
Luft als abioti-
sche Faktoren  

Strukturveränderung, Eu-
trophierung und Stoffein-
träge, Gefährdung durch 
Verschmutzung 

Lebensraum, Wasserrück-
haltung, Reinigung durch 
Pflanzen, Tiere, Mikroorga-
nismen im Systemgefüge 

 Flächenangebot be-
stimmt die Ausdeh-
nung und Ausprä-
gung der Faktoren 

Landschaftsbildung, Cha-
rakterisierung von Stand-
ortfaktoren, abiotische Fak-
toren = natürliche Ressour-
cen 

Erhalt und Verände-
rung von Kultur- und 
Sachgütern 

abiotische Faktoren kön-
nen Unfälle/ Katastrophen 
verursachen 

abiotische Faktoren 
können Emissionen 
Verursachen 

Fläche  Verbrauch und Verände-
rung naturnaher Flächen 
durch anthropogene Nut-
zung 

beeinflussen Eigenart der 
Fläche 

Formung der Fläche  schließt Landschaft ein, be-
stimmt Landschaft und 
Klima, stellt natürliche Res-
sourcen bereit 

bietet Platz zur 
Schaffung von Kul-
tur und Sachgütern 

bietet Raum für Unfälle 
oder Katastrophen 

beeinflusst Fläche, be-
dingt Standortfaktoren 

Landschaft, 
Klima, Natürli-
che Ressour-
cen  

Nutzung und Verbrauch der 
Ressourcen, Veränderung 
der Landschaft, Beeinflus-
sung des Klimas durch Be-
bauung 

Lebensraum, Lebensbedin-
gungen, Ausprägung der 
Standortvoraussetzungen 

Formung der Landschaft, 
bestimmt Verfügbarkeit der 
Ressourcen und bildet 
Mikroklima aus 

Einteilung und Prä-
gung der Fläche 

 sind aneinander an-
gepasst 

beeinflussen Landschaft 
und Klima, können Res-
sourcen beeinträchtigen 

beeinflussen Klimawir-
kung, Verbrauch von 
Ressourcen 

Kultur und 
Sachgüter  

werden durch den Men-
schen geschaffen und ge-
formt 

Nutzung von Kultur und 
Sachgütern, ggf. Beein-
trächtigung 

Beeinflussung/ Verände-
rung der Kultur und Sach-
güter 

charakterisiert und 
prägt Fläche 

Bedingt die Entstehung/ Art 
und Weise von Siedlungs-
strukturen 

 verändern oder zerstören verändern, zerstören 

Unfälle / Kata-
strophen  

Werden indirekt und direkt 
durch den Menschen verur-
sacht oder verhindert 

verhindern Naturkatastro-
phen, weisen auf Verände-
rungen im Ökosystem hin 

können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst werden 

kann die Wirkung 
oder das Risiko ver-
ringern 

Differenzierte Gefährdung 
Landschaft durch Klima 
oder Ressourcenabbau  

Erhalt bedingt oder 
verhindert Katastro-
phen 

 lösen Unfälle und Kata-
strophen aus 

Emissionen/ 
Energienut-
zung/ Abfall  

verursacht Emission, nutzt 
und produziert Energie und 
erzeugt Abfall 

keine, Lebewesen werden 
als Teil des Ökosystems 
betrachtet 

können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst wer-
den, aus abiotischen Fakto-
ren kann Energie gewon-
nen werden 

bietet Raum für 
Emittenten, Lage-
rung von Müll und 
zur Nutzung von 
Energie  

Aufnahme der Emission, 
bedingt Möglichkeiten der 
Energienutzung und Abfall-
aufkommen 

Verursachen Emis-
sionen oder Abfälle, 
Verbrauch von Ener-
gie durch erhalt 

Emissionen werden aus-
gelöst, Abfälle entstehen, 
zur Behebung wird Ener-
gie benötigt 

 

 

Ergebnis  Durch die 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus - Hüsliñ ergibt sich keine erhebliche Betroffenheit von Wirkungsketten, d.h. es sind keine sich negativ 
verstärkende Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern zu erkennen. Auf eine weitere Betrachtung wird verzichtet. 
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5.17 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung  

Potenzielle  
natürliche  
Vegetation  

Das Plangebiet liegt im Verbreitungsraum der potenziellen natürlichen Vegetationseinheit 
ĂHainsimsen-Tannen-Buchenwald im Übergang zu und/oder Wechsel mit Waldmeister-
Tannen-Buchenwald sowie Rundblattlabkraut-Tannenwald oder Beerstrauch-Tannen-
waldñ. 

 

Bewertung  
Umweltzustand  

Der Umweltzustand des Plangebiets und der Umgebung ist bereits stark anthropogen 
geprägt, da die Flächen bereits jetzt intensiv touristisch genutzt werden. 

Bei dem Wald handelt es sich nicht um die oben aufgeführte potenzielle natürliche Vege-
tation. 

 

Umweltentwick-
lung ohne Vor-
haben  

Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht bereits ein reger Besucherverkehr im Umfeld des Plan-
gebiets. Es sind Gebäude, Wege, Parkplätze usw. vorhanden. Durch das Vorhaben wer-
den Waldflächen in Anspruch genommen, die ohne das Vorhaben vermutlich weiterhin 
waldbaulich (als Fichtenbestand) genutzt werden würden. Ein naturnaher Umweltzustand 
könnte sich dadurch nicht entwickeln. Der vorbelastete Umweltzustand erfährt somit auch 
langfristig keine erhebliche Beeinträchtigung im Vergleich zum Ist-Zustand. 

 

5.18 Zusätzliche Angaben  

Schwierigkeiten 
bei der Datener-
mittlung  

Es ergaben sich keine Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfassung des Datenmaterials. 

Es wurde auf die Daten der Bebauungsplanaufstellung ĂRothaus - H¿sliñ aus dem Jahr 
2021 zurückgegriffen (Umweltbericht, Artenschutzrechtliche Prüfung). 
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6 Zusammenfassung  

Scopingphase  Zur Ermittlung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzgüter Tiere und Pflan-
zen, Boden, Klima / Luft, Wasser, Erholung / Landschaftsbild, Menschliche Gesundheit 
etc. sowie des naturschutzrechtlichen Kompensationsumfangs liegt ausreichend Daten-
material vor.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan ĂRothaus - Hüsliñ, der den Geltungsbereich der 1. Be-
bauungsplanänderung überlagert, ist bereits im Jahr 2022 in Kraft getreten. Das Büro 
galaplan decker (ehemals Kunz GaLaPlan) hatte für diesen Bebauungsplan den Umwelt-
bericht sowie die Artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. 

Die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stand 02.12.2021) können für die 
Artenschutzrechtliche Einschätzung der 1. Bebauungsplanänderung herangezogen wer-
den. Damals wurden methodische Untersuchungen zu den Artengruppen Amphibien, 
Reptilien, Vögel und Fledermäuse durchgeführt. 

Im Rahmen der 1. Bebauungsplanänderung wurden ergänzende methodische Reptilien-
kartierungen im betroffenen Waldstück durchgeführt. 

 

Ergebnis der 
frühzeitigen Be-
teiligung  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen, die 
den Umweltbericht von galaplan decker betreffen: 

Landratsamt Waldshut ï Naturschutz ï gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024 

Es wird empfohlen, die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen als Festsetzungen in 
die Satzung mit aufzunehmen oder aber die Artenschutzrechtliche Einschätzung als Be-
standteil der Satzung in § 4 der Satzung mit aufzunehmen. 

Ą Die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen, die im rechtskräftigen BPlan von 
2022 noch nicht als Hinweise aufgeführt sind, wurden nun als Hinweise in die Satzung 
aufgenommen. Die Vorgaben, die bereits Bestandteil des BPlans aus 2022 sind (z. B. 
Beleuchtungsvorgaben bei den Fledermäusen), gelten weiterhin.  

Landratsamt Waldshut ï Forst (gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) und Regie-
rungspräsidium Freiburg ï Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsdirektion ï Schreiben 
vom 13.11.2024 

Die durch die Einhaltung des Waldabstands entstehende Waldumwandlungsfläche ist 
waldrechtlich zu bilanzieren und im zeichnerischen Teil nicht mehr als Waldfläche abzu-
bilden. 

Ą Eine waldrechtliche Bilanzierung ï unter Berücksichtigung der vorhandenen Restwald-
fläche ï inkl. Begründung und Alternativenprüfung wurde im Umweltbericht-Entwurf er-
gänzt. Die Restwaldfläche wird im zeichnerischen Teil nicht mehr als Waldfläche darge-
stellt. 

Es ist schlüssig darzulegen, dass geeignete Standorte außerhalb des Waldes bzw. Lö-
sungen ohne Waldinanspruchnahme im bestehenden Geltungsbereich der Veranstal-
tungsfläche nicht vorhanden bzw. realisierbar sind. 

Ą Für die Veranstaltungsfläche SO2 besteht kein weiterer Spielraum. Bereits bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Fläche auf das notwendige Minimum redu-
ziert, das für Festzelt und Infrastruktur erforderlich ist. Als Alternativstandorte wurden ver-
schiedene Flächen geprüft und verworfen: 

­ Auf dem Brauereigelände nördlich der Landesstraße stehen keine geeigneten Flä-
chen zur Verfügung. Die Fläche zwischen Landesstraße und Hauptgebäude ist als 
Biotop ausgewiesen (Nr. 182153370922, Nasswiese südlich Brauerei Rothaus). 

­ Anfang bis Mitte 2025 wurde eine Fläche westlich von SO2 untersucht, jedoch aus 
Lärmschutzgründen verworfen. Zudem wären dort nach der Waldabstandsrege-
lung wertvollere Waldflächen mit höherem Laubbaumanteil betroffen gewesen als 
am jetzigen Standort. 

­ Südlich grenzt das denkmalgeschützte Hüsli an.  

­ Östlich befinden sich Maßnahmenflächen mit erhaltenswerten Traufbäumen. 
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­ Weitere Flächen auf dem Rothaus-Gelände scheiden aus, da sie nicht über die 
erforderlichen Parkmöglichkeiten verfügen, die am aktuellen Standort gegeben 
sind. 

Die Zäpflehütte soll räumlich mit dem Festzelt verbunden werden und ist Teil des Ent-
wicklungskonzepts für den südlichen Teil des Brauereigeländes. Damit wird die Attrakti-
vität des Standorts gesteigert, eine Verbindung von Brautradition und regionalen Veran-
staltungen gefördert und zugleich eine flexible Nutzung für Feste wie das Oktoberfest 
ermöglicht. Da keine geeignete Alternative in unmittelbarer Nähe besteht, wird am ge-
planten Standort festgehalten. 

Es ist ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung inkl. waldrechtlicher Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz zu erarbeiten. 

Ą Der Antrag auf Waldumwandlungserklärung nach § 10 LWaldG wird nach der Offen-
lage bzw. vor dem Satzungsbeschluss an die zuständige Forstbehörde versandt. Diese 
enthält dann auch eine abgestimmte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Im Umweltbericht sind die waldrechtlichen Belange bei Weiterverfolgung (Waldinan-
spruchnahme, Eingriffsminimierung, waldrechtlicher Ausgleich) in einem separaten Kapi-
tel vollumfänglich abzuhandeln. 

Ą Im Offenlage-Entwurf des Umweltberichts wurde ein separates Kapitel mit den wald-
rechtlichen Belangen ergänzt. 

Regierungspräsidium Freiburg ï Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
ï Schreiben vom 22.11.2024 

Die Bodenfunktionsbewertung sollte vorzugsweise auf Grundlage der Bodenschätzungs-
daten auf ALK und ALB Basis (2010) und nicht auf Grundlage der BK50. 

Ą Die Bodenschätzungsdaten liegen galaplan decker nicht vor. Eine Bodenbewertung 
anhand der BK50 wird als ausreichend erachtet und bereits seit Jahren praktiziert. 

Erstellung Abfallverwertungskonzept und Abstimmung bodenschutzfachliche Vorgaben 
mit der Unteren Bodenschutzbehörde. 

Ą Die Hinweise wurden beim Schutzgut Boden aufgenommen. 

Aufnahme von geotechnischen Hinweisen. 

Ą Die Hinweise wurden beim Schutzgut Boden aufgenommen. 

TransnetBW GmbH ï Schreiben vom 14.11.2024 und PLEdoc GmbH ï Schreiben vom 
13.11.2024 

Im Umweltbericht-Vorentwurf sind noch keine Informationen zu Ausgleichsmaßnahmen 
enthalten, sodass eine Betroffenheit von Leitungen bzw. Versorgungseinrichtungen noch 
nicht abgeschätzt werden kann. 

Ą In diesem Offenlageentwurf des Umweltberichts wurden Informationen zu den erfor-
derlichen Waldumwandlungsflächen sowie den entsprechenden externen Ausgleichsflä-
chen bzw. -maßnahmen ergänzt. 

NABU Ortsgruppe Grafenhausen ï Stellungnahme vom 12.12.2024 

Die notwenige Rodung von 2.229 m² Waldfläche für die Aufstellung der Zäpflehütte auf 
400 m² steht in keiner Relation und muss ausgeglichen werden. 

Ą Wie der NABU richtigerweise anmerkt, ist die Rodung der Waldflächen aufgrund aktu-
eller Forstgesetze unumgänglich. Als Ausgleich werden Waldflächen in weitaus größe-
rem Umfang in nur wenigen hundert Metern Entfernung aufgewertet: Es werden 12.700 
m² nicht standortgerechte Fichtenbestände in naturnahe Tannen-Mischbestände umge-
baut. Details sind dem Kapitel Schutzgut ĂTiere und Pflanzenñ zu entnehmen. 

Pflanzung von Gehölzen auf der ehemaligen Waldfläche zur L 170 hin, um Lebensräume 
für verschiedene Arten zu erhalten  

Ą Zur L 170 hin wird die Pflanzung einer 10 m breiten Feldhecke mit standortgerechten, 
in Grafenhausen heimischen, landschaftstypischen Gehölzarten vorgegeben. Zudem 
wird eine 2.073 m² große Grün- bzw. Maßnahmenfläche ausgewiesen, die als extensive 
Wiesenfläche mit weiteren bis zu 20 % Gehölzpflanzungen anzulegen ist. 
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Private Stellungnahme Person 2 ï Schreiben vom 11.12.2024 

Rodung von großen Waldflächen hat erhebliche Auswirkungen auf die Natur. 

Ą Die Rodung der Waldflächen stellt eine sogenannte Waldumwandlung dar. Solche 
Waldumwandlungen sind forstrechtlich auszugleichen, heißt es sind an anderer Stelle 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen (z. B. Waldumbaumaßnahmen) umzusetzen. Die 
Waldumbaumaßnahmen werden auf zwei gemeindeeigenen Maßnahmenflächen (Da-
nielweg und Hochtannenweg) wenige hundert Meter östlich der Eingriffsfläche auf dem 
Flurstück 670/1 der Gemarkung Grafenhausen umgesetzt. Dort werden 12.700 m² nicht 
standortgerechte Fichtenbestände in Tannen-Mischbestände umgebaut, was eine erheb-
liche Verbesserung hinsichtlich der Natur und der Tiere nach sich zieht. Die Flächen- und 
Maßnahmenwahl erfolgte in enger Abstimmung mit dem Kreisforstamt des LRA Waldshut 
unter Einbeziehung standörtlicher, ökologischer und klimatischer Faktoren. Detaillierte 
Informationen sind dem Offenlageentwurf des Umweltberichts von galaplan decker zu 
entnehmen. 

 

Die restlichen Stellungnahmen wurden im Zuge des Artenschutzberichts von galaplan 
decker oder von anderen Fachplanungen abgearbeitet. 

 

Ergebnis der Of-
fenlage  

Im Rahmen der Offenlage sind folgende Stellungnahmen eingegangen, die den Umwelt-
bericht von galaplan decker betreffen: 

Landratsamt Waldshut ï Naturschutz ï gemeinsames Schreiben vom 11.12.2025 

Es wird empfohlen, die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen als Festsetzungen in 
die Satzung mit aufzunehmen oder aber die Artenschutzrechtliche Einschätzung als Be-
standteil der Satzung in § 4 der Satzung mit aufzunehmen. 

Ą Dies wurde bereits berücksichtigt. Die Artenschutzrechtlichen Schutz-Maßnahmen, 
die im rechtskräftigen Bebauungsplan von 2022 noch nicht als Hinweise aufgeführt sind, 
wurden bereits als Hinweise in die Satzung aufgenommen. Die Vorgaben, die bereits 
Bestandteil des Bebauungsplans aus 2022 sind (z. B. Beleuchtungsvorgaben bei den 
Fledermäusen), gelten weiterhin. 

Eine Zuordnung der überschüssigen Ökopunkte für einen anderen Bauleitplan ist aus 
naturschutzrechtlicher Sicht ausschließlich für den über den notwendigen Waldausgleich 
hinausgehenden Teil der Waldumbaumaßnahme möglich. Die Bevorratung von Öko-
punkten ist gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 (BNatSchG) nur für Maßnahmen möglich, die ohne 
rechtliche Verpflichtung durchgeführt wurden. Die Untere Naturschutzbehörde sieht in 
dem erforderlichen forstrechtlichen Ausgleich auf 9.454,5 m² Ausgleichsfläche eine recht-
liche Verpflichtung. 

Ą Dies wird berücksichtigt. Die Ausgleichsfläche wird von den ursprünglich angedachten 
12.700 mĮ auf die f¿r die 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus ï H¿sliñ zwingend erfor-
derlichen 9.454,50 m² reduziert. Die Gemeinde verzichtet somit auf eine Bevorratung von 
Ausgleichsflächen bzw. Ökopunkten für anderweitige Bauleitplanverfahren. Mit den 
9.454,50 m² werden insgesamt 66.182 Ökopunkte generiert (vgl. Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanzierung von galaplan decker). Diese 66.182 Ökopunkte wird die Brauerei Rothaus von 
der Gemeinde erwerben. Ein entsprechender Vertrag zwischen der Brauerei Rothaus 
und der Gemeinde wird aufgesetzt und der Unteren Naturschutzbehörde noch vor dem 
Satzungsbeschluss vorgelegt.  Somit gilt das Vorhaben sowohl forstrechtlich als auch 
naturschutzrechtlich als kompensiert.  

Es ist eine dauerhafte Unterhaltungspflicht der Ausgleichsmaßnahme festzusetzen. 

Ą Die dauerhafte Unterhaltungspflicht der Ausgleichsmaßnahme wurde in der Satzungs-
fassung des Umweltberichts ergänzt und im öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der 
Brauerei Rothaus und der Gemeinde Grafenhausen festgesetzt. 

Regierungspräsidium Freiburg ï Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsdirektion ï Schrei-
ben vom 11.12.2025 

Nach der Offenlage ist der Antrag auf Waldumwandlungserklärung gem. § 10 LWaldG 
mit den entsprechenden Anlagen an die Forstbehörde zu übermitteln. 
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Ą Die Waldumwandlungserklärung gem. § 10 LWaldG wird den Forstbehörden noch 
¿bermittelt, sodass vor dem Satzungsbeschluss der 1. Bebauungsplanªnderung ĂRot-
haus ï H¿sliñ eine Zustimmung seitens der Forstbehºrden vorliegt. Nach dem Satzungs-
beschluss wird dann abschließend der Waldumwandlungsantrag gestellt. 

 

Die restlichen Stellungnahmen wurden im Zuge von anderen Fachplanungen abgearbei-
tet und betreffen weder den Umweltbericht noch das Artenschutz-Gutachten von galaplan 
decker. 

 

Planvorhaben   Durch die 1. Bebauungsplanªnderung ĂRothaus - Hüsliñ soll die Verlegung der Zäpfle-
hütte vom SC Freiburg Stadion auf das Brauereigelände ermöglicht und somit das Ange-
bot für Besucher und Gäste erweitert werden. 

Der Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung umfasst insgesamt 3.474 m².  

 

Verfahren  Die Bebauungsplanänderung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit frühzeitiger Be-
teiligung und Offenlage. 

 

Eingriffe  Im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan erhöht sich die maximal zulässige Flä-
chenversiegelung um 324 m². 

Dies wirkt sich auf alle Schutzgüter nicht erheblich aus. 

Der größte Eingriff erfolgt allerdings nicht durch das neue Bauvorhaben selbst, sondern 
durch die Betroffenheit der Waldfläche im Nordosten des Flurstücks Nr. 669/6. Insgesamt 
gehen im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 3.438 m² Waldfläche verloren. 
Dieser Verlust ergibt sich durch die Überbauung mit der Zäpflehütte, durch den erforder-
lichen 30 m-Waldabstand und durch den Verlust der Waldeigenschaft der Waldinsel-
Restfläche. 

 

Vermeidung und 
Minimierung  

Die Festsetzungen des rechtskrªftigen Bebauungsplans ĂRothaus - Hüsliñ aus dem Jahr 
2022 sind für den Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung weiterhin gültig: 

ü Festsetzung einer definierten Grundfläche innerhalb des ausgewiesenen Bau-
fensters und Sicherstellung, dass ausreichend unversiegelte Freiflächen (Grün-
flächen) vorhanden sind. 

ü Nutzung der vorhandenen Wege und Bauflächen als BE-Flächen. 

ü Begrenzung der zusätzlichen Flächenversiegelung auf das unbedingt notwen-
dige Mindestmaß. 

ü Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich von Fußwegen, Stell-
plätzen und sonstigen Aufenthaltsflächen im Freien. 

ü Fachgerechte Lagerung und Wiederverwendung des Oberbodens nach den Vor-
schriften der DIN 19731. 

ü Vermeidung von Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bauarbeiten (z. B. Treib- und Schmierstoffe).  

 

Zudem werden folgende Maßnahmen festgelegt: 

ü Die Fläche F2 (private Gr¿nflªche mit der Zweckbestimmung ĂNaturnahe Gestal-
tungñ) ist als extensive Wiesenflªche anzulegen und zwei- bis dreimal im Jahr zu 
mähen. Das Mahdgut der Grünfläche ist abzuräumen. Bis zu 20 % der Grünflä-
che dürfen mit heimischen, landschaftstypischen Gehölzarten gemäß Pflanzliste 
bepflanzt werden. 

ü Auf der Fläche F3 ist eine zehn Meter breite Feldhecke zu pflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. Zulässig sind standortgerechte, in Grafenhausen hei-
mische, landschaftstypische Gehºlzarten gemªÇ Pflanzliste ĂFeldheckeñ. Damit 
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sich eine artenreiche Krautschicht entwickeln kann, muss der Abstand zwischen 
Bäumen mind. 10 m betragen, der Abstand zwischen großen Sträuchern mind. 
2 m. Sträucher derselben Art können in kleinen Gruppen gepflanzt werden. Die 
durchschnittliche Gehölzdichte sollte ca. 0,4 Gehölze / m² betragen. Die Feldhe-
cke ist dauerhaft unter Einhaltung der Vorgaben des Merkblattes 1 ĂHecken-
pflegeñ des Fachdienstes Naturschutz der Landesanstalt für Umweltschutz Ba-
den-Württemberg zu pflegen. Das Merkblatt ist dem Anhang I zu entnehmen. 

 

Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 
22.11.2024 ist zudem folgendes zu beachten: 

ü Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) geforderten Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögli-
che Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen 
im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

ü Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, 
welche konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind. 

ü Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Ausstrichbereich der Gesteine des kristallinen Grundgebirges. 

ü Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

Des Weiteren sind folgende Bestimmungen zum Schutzgut Boden zu beachten: 

Allgemeine Bestimmungen 

ü Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

ü Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

ü Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

ü Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

ü Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

ü Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

ü Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

ü Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unver-
meidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelas-
tung (< 4 N/cm) befahren werden.  

ü Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen 
sind. Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen 
sind bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern. 
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ü Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und ein-
gebaut wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. 
Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B, Recycling-Bauschutt), 
sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entspre-
chender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Misch-
probe) ist zu führen und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Wasser- 
und Bodenschutz - zu übermitteln. Untersuchungen für Bodenmaterial, welches 
aus dem Plangebiet stammt, sind nicht erforderlich.  

ü Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die 
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhal-
ten. Sofern das Bodenmaterial nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bo-
denschicht dient, sind die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die 
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der 
aktuell gültigen, gesetzlichen Regelungen einzuhalten. 

ü Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn 
der Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehö-
renden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten 
sind zu dokumentieren und dem Landratsamt - Amt für Wasser- und Boden-
schutz - mitzuteilen. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

ü Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

ü Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

ü Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

ü Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

Neue abfallrechtliche Regelungen 

Zum 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die sämtliche bisherigen 
länderspezifischen Regelungen außer Kraft setzten. Es handelt sich um die Mantelver-
ordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung EBV (ersetzt den 
RC-Erlass), zur Neufassung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (ersetzt 
die VwV Boden) und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallver-
ordnung. Die EBV enthält bundeseinheitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den 
Umgang mit mineralischen Ersatzbaustoffen (z.B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruch-
abfällen, Bodenaushub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) und ersetzt 
den bisher in Baden-Württemberg geltenden Erlass des Umweltministeriums Baden-
W¿rttemberg ĂVorlªufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom 
13.4.2004ñ (RC-Erlass). Neben den Materialwerten für verschiedene Ersatzbaustoffe 
werden auch für deren Verwertung zulässige Einbauweisen dargestellt. Bei Bodenmate-
rial wird unterschieden zwischen Bodenmaterial/Baggergut mit Ò 10 Vol.-% und Boden-
material/ Baggergut Ò 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% mineralischer Fremdbestandteile. In der 
EBV werden die mineralischen Ersatzbaustoffe in Materialklassen (z.B. BM-0, BM-F1, 
RC1) eingestuft. 

 

 Im Hinblick auf den Artenschutz sind zudem folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen zu beachten (vgl. auch Artenschutzrechtliche Einschätzung von 
galaplan decker vom 19.02.2026): 
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ü Die Rodung von Bäumen muss im Winter von Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar (außerhalb der Vogel-Brutperiode und außerhalb der Aktivitätszeit der Fle-
dermäuse) stattfinden. 

ü Der Abbau der Holzbiegen muss händisch und schonend außerhalb des Winter-
schlafs der Fledermäuse (d.h. von April bis Oktober) erfolgen. Werden darin Fle-
dermäuse gefunden, so ist der Abbau umgehend zu unterbrechen und eine Fle-
dermaus-Fachkraft zu kontaktieren (Fledermaus-Notfalltelefon der Arbeitsge-
meinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V.: 0179 4972 995). 

ü Die beide Säugetierbauten nördlich angrenzend an die neue Zäpflehütte sind, 
falls möglich, unverändert zu erhalten. 

ü Sollten die Säugetierbauten aus unbedingt erforderlichen Gründen entfernt wer-
den müssen, sind sie vor Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem zu-
ständigen Jäger zu verschließen. Dies sollte erst ab dem Frühherbst erfolgen, da 
zu diesem Zeitpunkt die Aufzucht der Jungen abgeschlossen und die Jungtiere 
ausreichend selbstständig sind, um den Bau zu verlassen. Ein Verschluss ist erst 
zulässig, wenn die sich darin befindlichen Tiere die Bauten sicher verlassen ha-
ben. 

ü In den angrenzenden Waldflächen sind vorgezogen fünf Fledermauskästen (er-
hältlich z.B. bei der Firma Schwegler) anzubringen. Eine Anbringung an beste-
henbleibenden Bäumen rund um das Festplatzgelände ist aufgrund der zeitwei-
len erheblichen Lärmemissionen nicht zulässig. Aufhängung, Kontrolle und Rei-
nigung der Kästen sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom Auftraggeber 
beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. Die Kästen müssen 
katzen- und mardersicher in einer Höhe von mindestens 4 m, an tagsüber zumin-
dest zeitweise besonnten Stellen, aufliegend, sodass sie im Wind nicht wackeln, 
angebracht werden. Es muss zudem auf einen hindernisfreien Zugang geachtet 
werden. Die Standorte sollten mit möglichst wenig Lichtverschmutzung behaftet 
sein. Der Mindestabstand der Kästen (auch zu bereits vorhandenen Kästen) 
sollte 10 m betragen. Die Kästen sind in unterschiedlicher Exposition aufzuhän-
gen. Grund dafür ist in erster Linie die Sonneneinstrahlung, welche zu unter-
schiedlichem Klima in den Kästen führt. Da Fledermäuse ihre Quartiere je nach 
Klimabedingungen wechseln, sollten sinnvollerweise Kästen in unterschiedlicher 
Exposition angeboten werden. 

 

Folgende Artenschutz-Vorgaben sind bereits im rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂRot-
haus ï H¿sliñ von 2022 aufgef¿hrt und gelten auch f¿r die 1.  nderung weiterhin: 

ü Die Durchführung der Bauarbeiten ist zum Schutz von Fledermäusen nur tags-
über zulässig. Das nächtliche Ausleuchten von Baustellen ist zu vermeiden.  

ü Dauerbeleuchtungen, insbesondere in Richtung der Waldflächen, sind zu unter-
lassen.  

ü Nächtliche Beleuchtungen sind fledermausfreundlich zu gestalten (Anbringung 
der Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von ĂFleder-
mausleuchtenñ mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil; Die Leuchtkörper 
sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubrin-
gen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). 

 

Ausgleich  Der Ausgleich des Bebauungsplans wird mit der Ausgleichsfläche bzw. -maßnahme für 
die Waldumwandlung mitabgedeckt: 

ü Umbau von 9.454,50 m² Fichtenbeständen in Tannen-Mischbestände auf dem 
Flst. 670/1 der Gemarkung Grafenhausen. 

 

Artenschutz  Durch die 1. Bebauungsplanänderung potenziell betroffen sind die Artengruppen Vögel, 
Fledermäuse und sonstige Säugetiere. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG kann aber durch die Einhaltung spezieller Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden. Genauere Informationen sind der arten-
schutzrechtlichen Einschätzung von galaplan decker vom 19.02.2026 zu entnehmen.  
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7 Anhang I   

7.1 Pflanzliste Feldhecke  

Zulässig sind:  

standortgerechte, in Grafenhausen heimische, landschaftstypische Gehölzarten aus dem Naturraum 
155 (Hochschwarzwald) und dem Herkunftsgebiet 7 (Quelle: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Würt-
temberg, LfU 2002). 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Frangula alnus Faulbaum 

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 

Prunus spinosa Schlehe 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Trauben-Holunder 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 
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7.2 Merkblatt Heckenpflege  
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